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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Baukammerngesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

A) Problem 
Aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 29. Juli 2019 – 
C-209/18) anlässlich eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich und auf-
grund eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland 
(VVV 2021/2212 – Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementie-
rungen) zur Richtlinie (EU) 2018/958 wurde eine Anpassung des Baukammerngesetzes 
(BauKaG) erforderlich. Ferner hat das Gesetz zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG) die Grundlage für alle Freiberufler geschaffen, auch die Rechts-
form der handelsrechtlichen Personengesellschaft zu wählen, sofern das jeweilige Be-
rufsrecht dies zulässt. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Regelung im BauKaG. 
Darüber hinaus erscheinen angesichts der gestiegenen fachlichen Anforderungen an 
die Berufsausübung von Innen- und Landschaftsarchitektinnen und -architekten die Ein-
tragungsvoraussetzungen bei diesen Studiengängen nicht mehr sachgerecht. Das 
BauKaG bietet zudem keine Möglichkeit, Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
der einschlägigen Studiengänge noch vor der Eintragung in die Architektenliste in die 
Kammerprozesse der Architektenkammer einzubinden. 
Das Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen (VersoG) sieht eine Pflichtmitglied-
schaft der in Bayern tätigen Hochschulabsolventinnen und -absolventen der einschlä-
gigen Studiengänge bei der Bayerischen Architektenversorgung vor; hierbei hat aber 
die Versorgungseinrichtung die fachlichen Voraussetzungen der berufspraktischen Tä-
tigkeit zu prüfen.  
Aufgrund eines von der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens (VVV 2018/2291 – Bauvorlagebe-
rechtigung) wegen unzureichender Richtlinienumsetzung der Richtlinie 2005/36/EG ha-
ben die Europäische Kommission und die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam ei-
nen Kompromiss zur Beilegung des Vertragsverletzungsverfahrens hinsichtlich der 
Bauvorlageberechtigung der Ingenieure ausgehandelt. Dieser Kompromiss führt zu Än-
derungen in der Musterbauordnung in den §§ 65 ff. Diese Änderungen sind zwingend 
ins Landesrecht als Mindeststandard umzusetzen, um die Beendigung des Vertrags-
verletzungsverfahrens sicherzustellen.  
Der technische Fortschritt im Bauwesen und die fortschreitende Verlagerung des Bau-
geschehens auf Maßnahmen an Bestandsgebäuden erfordern zunehmend Planungen, 
die vom bauordnungsrechtlichen Regelwerk abweichen und alternativen, innovativen 
Lösungswegen folgen. Ziel muss es sein, die Breite technisch geeigneter Lösungen 
regelmäßig voll ausschöpfen zu können und dabei auch abweichend von den materiel-
len bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu bauen, solange den Schutzzielen der 
Bauordnung entsprochen wird. 
 
B) Lösung 
Mit dem vorliegenden Entwurf zur Änderung des BauKaG werden europarechtliche Vor-
gaben umgesetzt und es wird den Architektinnen und Architekten, Innenarchitektinnen 
und -architekten, Landschaftsarchitektinnen und -architekten, Stadtplanerinnen und 
Stadtplanern und Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieuren auf Grundlage des 
MoPeG ermöglicht, sich auch in der Rechtsform der eingetragenen Gesellschaft bür-
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gerlichen Rechts (eGbR), der offenen Handelsgesellschaft (OHG) und der Kommandit-
gesellschaft (KG) zu organisieren. Ferner wird die Mindeststudiendauer für ein Studium 
der Innen- und Landschaftsarchitektur erhöht. Die Verhältnismäßigkeit der Änderung im 
Hinblick auf die Richtlinie 2005/36/EG wird in der Gesetzesbegründung erläutert. Auch 
dient der Gesetzesentwurf der Einführung einer Juniormitgliedschaft bei der Bayeri-
schen Architektenkammer.  
Mit den vorgeschlagenen Änderungen des VersoG wird die Pflichtmitgliedschaft der 
nicht berufsunfähigen Hochschulabsolventinnen und -absolventen der einschlägigen 
Studiengänge bei der Bayerischen Architektenversorgung an das Bestehen einer Juni-
ormitgliedschaft bei der Bayerischen Architektenkammer geknüpft. Die jeweilige Prü-
fung der fachlichen Voraussetzungen der berufspraktischen Tätigkeit durch das Versor-
gungswerk kann entfallen, da sie Gegenstand der Prüfung des Antrags auf Juniormit-
gliedschaft bei der Bayerischen Architektenkammer ist.  
Zum Zwecke der Angleichung an die Regelungen der Musterbauordnung zur Bauvorla-
geberechtigung werden in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) die Art. 61 und 62 
geändert sowie die neuen Art. 61a und 61b eingefügt. Die Systematik der Bauvorlage-
berechtigung wird damit übersichtlicher geordnet und europarechtliche Vorgaben wer-
den umgesetzt. Künftig werden niedergelassene auswärtige Staatsangehörige sowie 
auswärtige Dienstleistungserbringer in eigenen Artikeln geregelt. Zudem wird der Kreis 
der Bauvorlageberechtigten auf Ausbildungsnachweisbesitzer im Hinblick auf die Richt-
linie 2005/36/EG erweitert. Die Verhältnismäßigkeit der Änderungen wird gemäß der 
Verhältnismäßigkeitsprüfungsbekanntmachung Berufsreglementierung (VerhBek) in 
der Gesetzesbegründung geprüft und erläutert. 
Um den zunehmenden Bedürfnissen und Notwendigkeiten Rechnung zu tragen, Vor-
haben abweichend von den bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu errichten, wird die 
bereits geltende Regelung, nach der Abweichungen von den materiellen Anforderungen 
der Bauordnung und der aufgrund des Gesetzes erlassenen Vorschriften zugelassen 
werden können, durch eine „Soll-Vorschrift“ ersetzt. Sie ermöglicht es Bauherren und 
Entwurfsverfassern, regelmäßig abweichende, innovative Lösungen zu verfolgen, so-
lange diese den Schutzzielen der Bauordnung genügen. Eine Absenkung der gesetzli-
chen Anforderungen ist damit nicht verbunden. Voraussetzung für die Gestattung von 
Abweichungen bleibt unverändert, dass sie unter Berücksichtigung des Zwecks der je-
weiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nach-
barlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des 
Art. 3 Satz 1 BayBO, vereinbar sind. 
 
C) Alternativen 
Keine 
 
D) Kosten 
Die Einführung einer Juniormitgliedschaft wird einen gewissen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand für die Bayerische Architektenkammer mit sich bringen, welcher aber un-
vermeidbar ist, voraussichtlich keine Personalmehrungen verursachen wird und durch 
entsprechende Gebühreneinnahmen teilweise kompensiert werden wird. Durch die An-
hebung der Mindeststudiendauer entstehen bei den betroffenen Hochschulen zusätzli-
che Kosten. Durch die Anhebung der Mindeststudiendauer werden an der Technischen 
Hochschule Rosenheim Stellen und Mittel im Umfang von drei Stellen (2,75 W2-Stellen, 
0,25 Assistentenstelle) zzgl. rd. 100 Tsd. € an Raum- und Sachmitteln, an der Akade-
mie der Bildenden Künste München Stellen und Mittel mindestens im Umfang einer W3-
Stelle gebunden. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel 
bzw. bleibt künftigen Haushaltsverhandlungen vorbehalten. 
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Andere Kostenauswirkungen sind nicht ersichtlich. Bei der Bayerischen Architektenver-
sorgung wird der Wegfall der Prüfung der berufspraktischen Voraussetzungen bei den 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu geringfügigen Kosteneinsparungen füh-
ren, die der finanziellen Leistungsfähigkeit der rein beitragsfinanzierten Versorgungs-
anstalt zugutekommen. Der im BauKaG enthaltende Freistellungsanspruch für ehren-
amtlich tätige angestellte und beamtete Kammermitglieder führt weder bei privaten 
noch öffentlichen Arbeitgebern zu Mehrkosten, weil die Kammern den Ehrenamtlichen 
für ihre Kammertätigkeiten Aufwandsentschädigungen bezahlen. 
Durch die Erweiterung des Kreises der Bauvorlageberechtigten wird ein gewisser zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand für die Bayerische Ingenieurekammer-Bau entstehen, 
der aber unvermeidbar ist, voraussichtlich keine Personalmehrungen verursachen wird 
und durch entsprechende Gebühreneinnahmen teilweise kompensiert werden wird. An-
dere Kostenauswirkungen sind nicht ersichtlich. 
Durch die Fortentwicklung der bauordnungsrechtlichen Abweichungsregelung zu einer 
Soll-Vorschrift ändert sich nur der Bewertungsmaßstab, nicht der Prüfumfang als sol-
cher.  
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Baukammerngesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

§ 1 
Änderung des Baukammerngesetzes 

Das Baukammerngesetz (BauKaG) vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 308, BayRS 2133-1-B), 
das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 678) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Architektenkammer“ durch die Wörter „Bayeri-
schen Architektenkammer (Architektenkammer)“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c werden jeweils das Wort „sechs“ durch das Wort 
„acht“ und die Angabe „180“ durch die Angabe „240“ ersetzt. 

2. In Art. 5 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Ingenieurekammer-Bau“ durch die Wörter 
„Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (Ingenieurekammer-Bau)“ ersetzt. 

3. Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Buchst. a werden nach der Angabe „Art. 3“ die Wörter „in der Fachrichtung 

der beteiligten Gesellschafter“ eingefügt. 
b) In Buchst. b werden die Wörter „die Mehrheit“ durch die Wörter „mindestens die 

Hälfte“ und die Wörter „von Mitgliedern der jeweiligen Kammer“ durch die Wör-
ter „von Mitgliedern der Architektenkammer oder von Pflichtmitgliedern der In-
genieurekammer-Bau“ ersetzt. 

c) In Buchst. c werden die Wörter „Mitgliedern der jeweiligen Kammer“ durch die 
Wörter „Mitgliedern der Architektenkammer oder von Pflichtmitgliedern der In-
genieurekammer-Bau“ ersetzt. 

d) In Buchst. d werden die Wörter „und Stimmrechte nur auf Mitglieder der jeweili-
gen Kammer oder auf Gesellschaften, die gemäß Satz 2 Anteile an der Gesell-
schaft halten dürfen, übertragen“ gestrichen. 

4. Art. 9 wird wie folgt geändert: 
a) Der Überschrift wird das Wort „ , Personengesellschaften“ angefügt. 
b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „Sätze 2, 3, 5 und 6 gelten“ durch die Wörter 
„Satz 2 bis 6 gilt“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 
5. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Wörter „öffentlich beglaubigte Abschrift“ durch das Wort 
„Kopie“ ersetzt und nach dem Wort „vorzulegen“ werden die Wörter „oder elekt-
ronisch zu übermitteln“ eingefügt. 

b) In Abs. 6 werden die Wörter „durch Vorlage beglaubigter Kopien mitzuteilen“ 
durch die Wörter „in Kopie vorzulegen oder elektronisch zu übermitteln“ ersetzt. 

6. In der Überschrift des Vierten Teils wird jeweils das Wort „Bayerische“ gestrichen. 
7. In Art. 12 Abs. 1 Satz 1 wird jeweils das Wort „Bayerische“ gestrichen. 
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8. Art. 13 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden das Wort „Aufgabe“ durch das Wort 

„Aufgaben“ und die Wörter „ist es“ durch das Wort „sind“ ersetzt. 
b) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) Beteiligungen der Kammern an Entwicklungsprojekten im Ausland sind 
in angemessenem Maße zulässig, wenn der Vorstand und die Vertreterver-
sammlung im begründeten Einzelfall einen Zusammenhang mit Aufgaben der 
Kammer gemäß Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 festgestellt haben.“ 

9. Dem Art. 14 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse haben für die Zeit der Ausübung 

ihres Mandats Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung, wenn 
zwingende betriebliche oder dienstliche Belange nicht entgegenstehen.“ 

10. Dem Art. 15 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„3Die Wahl kann auch als elektronische Wahl durchgeführt werden.“ 

11. Art. 18 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Satzungen nach Abs. 2 Nr. 1 und 8 bis 10 bedürfen der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde“. 

b) Abs. 4 Satz 2 und 3 wird durch folgenden Satz 2 ersetzt: 
„2Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 zu 
erlassen.“ 

12. In Art. 19 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „Bayerischen“ gestrichen. 
13. Art. 25 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 
b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Art. 27 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 
14. Art. 27 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 und 2 wird die Angabe „Nrn.“ jeweils durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 
b) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„4Eine Berufspflichtverletzung kann auch nach Beendigung der Mitgliedschaft 
geahndet werden.“ 

15. Nach Art. 31 wird folgender Art. 31a eingefügt: 
„Art. 31a 

Anerkennung von Berufsqualifikationen aus Drittstaaten 
Für die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die nicht in den Anwendungs-

bereich der Richtlinie 2005/36/EG fallen, sind die Eintragungsvoraussetzungen 
nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 die landesrechtlich geregelte Berufsqualifikation.“ 

16. In Art. 32 Abs. 1 werden die Wörter „oder entgegen“ durch ein Komma und die Wör-
ter „Sätze 1 und 2“ durch die Wörter „Satz 1 und 2 sowie Art. 9 Abs. 1 oder Abs. 4“ 
ersetzt. 

17. Nach Art. 33 wird folgender Art. 34 eingefügt: 
„Art. 34 

Übergangsvorschrift 
Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c in der am …[einzusetzen: Tag vor dem 

Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung findet Anwendung auf Perso-
nen, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2026/2027 begonnen haben.“ 
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18. Der bisherige Art. 34 wird Art. 35 und wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ gestrichen. 
b) Abs. 2 wird aufgehoben. 
c) Abs. 3 wird Abs. 2. 

 
§ 2 

Weitere Änderung des Baukammerngesetzes 
Das Baukammerngesetz (BauKaG) vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 308, BayRS 2133-1-B), 

das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Dem Art. 9 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) 1Auf eingetragene Gesellschaften bürgerlichen Rechts, offene Handelsge-
sellschaften und Kommanditgesellschaften findet Art. 8 mit Ausnahme von Art. 8 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. e Anwendung. 2Ist eine Gesellschaft als Gesellschafter 
beteiligt, gelten die Voraussetzungen nach Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b bis g 
und Art. 8 Abs. 4 Satz 1 für diese sinngemäß.“ 

2. Art. 12 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 Nr. 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„1. als Mitglieder 
a) die in die Architektenliste eingetragenen Architektinnen und Architekten, 

Innen- und Landschaftsarchitektinnen, Innen- und Landschaftsarchitek-
ten sowie 

b) die in die Stadtplanerliste eingetragenen Stadtplanerinnen und Stadt-
planer sowie 

2. als Juniormitglieder die nach Satz 2 in das Verzeichnis für Juniormitglieder 
eingetragenen Personen.“ 

b) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 bis 4 eingefügt: 
„2In das Verzeichnis für Juniormitglieder ist auf Antrag einzutragen, wer die Vo-
raussetzungen des Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 oder Art. 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 erfüllt 
und eine praktische Tätigkeit nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 3 oder Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 
begonnen hat. 3Für die Versagung und Löschung der Eintragung gilt Art. 7 ent-
sprechend. 4Die Eintragung ist auch zu löschen 
1. mit Eintragung in die Architektenliste oder Stadtplanerliste, 
2. drei Monate nach Abschluss der praktischen Tätigkeit, wenn kein Antrag auf 

Eintragung in die Architektenliste oder Stadtplanerliste gestellt wurde, oder 
3. vier Jahre und sechs Monate nach Beginn der praktischen Tätigkeit; die 

Frist kann einmalig auf Antrag in Textform bis zu vier Jahre verlängert wer-
den.“ 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5. 
3. In Art. 13 Abs. 2 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Mitglieder“ die Wörter 

„und Juniormitglieder“ eingefügt. 
4. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nr. 9 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 
bb) In Nr. 10 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
cc) Folgende Nr. 11 wird angefügt: 

„11. die Rechte und Pflichten der Juniormitglieder, insbesondere deren be-
ratende Mitwirkung in Vertreterversammlung und Vorstand.“ 

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „10“ durch die Angabe „11“ ersetzt. 
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5. Art. 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Listen“ die Wörter „und aus dem Verzeichnis 

für Juniormitglieder“ eingefügt. 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Bayerischen Architektenversorgung“ durch das 

Wort „Architektenkammer“ ersetzt. 
 

§ 3 
Änderung des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen 

Das Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen (VersoG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Juni 2008 (GVBl. S. 371, BayRS 763-1-I), das zuletzt durch 
Art. 32a Abs. 18 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 182) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
1. Der Wortlaut des Art. 35 wird wie folgt gefasst: 

„Pflichtmitglieder der Bayerischen Architektenversorgung sind alle nicht berufsun-
fähigen Mitglieder und Juniormitglieder der Bayerischen Architektenkammer.“ 

2. In Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe „BauKaG“ durch die Wörter „des Baukam-
merngesetzes (BauKaG)“ ersetzt. 

3. Dem Art. 56 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) 1Für Personen nach Art. 35 Satz 2 in der am …[einzusetzen: Tag vor 

dem abweichenden Inkrafttreten nach § 5 Satz 2] geltenden Fassung (Absolven-
tinnen und Absolventen), die bis zum Ablauf des …[einzusetzen: Tag vor dem 
abweichenden Inkrafttreten nach § 5 Satz 2] der Bayerischen Architektenversor-
gung die Voraussetzungen ihrer Mitgliedschaft schriftlich mitgeteilt haben, wird die 
Pflichtmitgliedschaft fortgesetzt. 2Maßgebend ist der Tag des Zugangs der schriftli-
chen Mitteilung. 3Sofern ab dem …[einzusetzen: Datum des abweichenden In-
krafttretens nach § 5 Satz 2] eine Eintragung in die Liste der Juniormitglieder nach 
Art. 12 Abs. 3 Satz 2 BauKaG erfolgt, wird die davor begründete Mitgliedschaft der 
Absolventin oder des Absolventen in der Bayerischen Architektenversorgung nach 
den dann geltenden Bestimmungen für Juniormitglieder fortgesetzt.“ 

4. Art. 57 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ gestrichen. 
b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

 
§ 4 

Änderung der Bayerischen Bauordnung 
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 10. Februar 2023 (GVBl. S. 22) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Art. 56 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 6 werden die Wörter „Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)“ 
durch das Wort „Kreislaufwirtschaftsgesetz“ ersetzt. 

b) In Nr. 8 werden die Wörter „Gestattung nach Produktsicherheitsrecht“ durch die 
Wörter „Erlaubnis nach der Betriebssicherheitsverordnung“ ersetzt.  

2. Art. 61 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter ‚die nach dem Ingenieurge-
setz die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen dürfen‘ 
durch die Wörter ‚die Absolventen einer Ausbildung sind, die dazu berech-
tigt, die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen zu dürfen‘ 
ersetzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaft gleichgestellten Staates“ durch die Wörter „durch Abkommen gleich-
gestellten Staates“ ersetzt. 

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„4Art. 42a BayVwVfG gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Frist nur 
einmalig um bis zu einen Monat verlängert werden kann.“ 

bb) Folgender Satz 5 wird angefügt: 
„5Einer Eintragung bedarf es nicht, wenn der Antragsteller aufgrund der Re-
gelung eines anderen Landes bauvorlageberechtigt ist.“ 

c) Die Abs. 6 bis 8 werden aufgehoben. 
d) Abs. 9 wird Abs. 6 und in Satz 1 wird die Angabe „6 und 7“ durch die Wörter 

„Art. 61a Abs. 1 und 2 oder Art. 61b Abs. 1“ ersetzt. 
e) Abs. 10 wird Abs. 7. 

3. Nach Art. 61 werden die folgenden Art. 61a und Art. 61b eingefügt: 
„Art. 61a 

Bauvorlageberechtigung Staatsangehöriger anderer Mitgliedstaaten 
(1) 1Auf Antrag ist in die Liste nach Art. 61 Abs. 5 einzutragen, wer über einen 

auswärtigen Hochschulabschluss verfügt, der den in Art. 61 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 ge-
nannten Anforderungen gleichwertig ist, und die Anforderungen des Art. 61 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 erfüllt. 2Art. 61 Abs. 5 Satz 4 und 5 findet entsprechende Anwendung. 

(2) 1Ein Antragsteller wird in die Liste nach Art. 61 Abs. 5 auch eingetragen, 
wenn  
1. er in Bezug auf die Studienanforderungen einen Ausbildungsnachweis nach 

Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG besitzt, soweit dieser in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem durch Abkommen gleichgestellten Staat 
erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und 
Ausübung dieses Berufes zu erhalten, 

2. der Ausbildungsnachweis den Anforderungen nach Art. 13 Abs. 2 Unterabs. 2 
der Richtlinie 2005/36/EG genügt und 

3. die berufspraktische Tätigkeit mit den Anforderungen nach Art. 61 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 vergleichbar ist.  

2Satz 1 gilt auch für einen Antragsteller, der nachweist, dass er 
1. diesen Beruf ein Jahr lang vollzeitbeschäftigt oder während einer entsprechen-

den Gesamtdauer in Teilzeit während der vorhergehenden zehn Jahre in Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder einem gleichgestellten Staat ausge-
übt hat, sofern der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist, 

2. im Besitz eines Befähigungs- oder Ausbildungsnachweises ist, der den Anfor-
derungen nach Art. 13 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG genügt und 

3. keine wesentlichen Unterschiede gemäß Art. 61 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bestehen. 
3Kann eine Eintragung in die Liste nicht erfolgen, weil der Antragsteller die Voraus-
setzungen der Sätze 1 oder 2 nicht erfüllt, ist dies durch Bescheid gemäß Art. 10 
des Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BayBQFG) festzustel-
len. 

(3) 1Antragsteller haben zum Nachweis der Voraussetzungen des Abs. 2 Unter-
lagen nach Art. 50 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit deren An-
hang VII Nr. 1 Buchst. a und b Satz 1 sowie auf Anforderung nach Anhang VII Nr. 1 
Buchst. b Unterabs. 2 dieser Richtlinie vorzulegen. 2Gibt der Antragsteller an, hierzu 
nicht in der Lage zu sein, wendet sich die Bayerische Ingenieurekammer-Bau zur 
Beschaffung der erforderlichen Unterlagen an das Beratungszentrum nach Art. 57b 
der Richtlinie 2005/36/EG, die zuständige Behörde oder eine Ausbildungsstelle des 
Herkunftsmitgliedstaates. 3Bei Ausbildungsnachweisen gemäß Art. 50 Abs. 3 der 
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Richtlinie 2005/36/EG kann die Bayerische Ingenieurekammer-Bau bei berechtig-
ten Zweifeln von der zuständigen Stelle des Ausstellungsstaates die Überprüfung 
der Kriterien gemäß Art. 50 Abs. 3 Buchst. a bis c der Richtlinie 2005/36/EG verlan-
gen. 4War der Antragsteller bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem gleichgestellten Staat tätig, kann die Bayerische Ingenieu-
rekammer-Bau im Fall berechtigter Zweifel von der im Herkunftsstaat zuständigen 
Behörde eine Bestätigung der Tatsache verlangen, dass die Ausübung dieses Be-
rufes durch den Antragsteller nicht aufgrund schwerwiegenden standeswidrigen 
Verhaltens oder einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen untersagt worden 
ist. 5Im Übrigen finden die Vorschriften des Art. 50 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
in Verbindung mit deren Anhang VII Nr. 1 Buchst. d bis g Anwendung. 6Die auf Ver-
langen übermittelten Unterlagen und Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage 
nicht älter als drei Monate sein. 7Der Informationsaustausch erfolgt über das Bin-
nenmarkt-Informationssystem (IMI). 8Im Übrigen gelten die Art. 12 und 13 BayBQFG 
entsprechend. 

(4) 1Über die Eintragung nach den Abs. 1 und 2 in die Liste ist eine Bescheini-
gung auszustellen. 2Die Liste enthält folgende Angaben: 
1. Zeitpunkt der Eintragung, 
2. Familienname, Geburtsname und Vornamen, 
3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geschlecht, 
4. akademische Grade und Titel, 
5. ladungsfähige Adresse, 
6. Staatsangehörigkeit des Antragstellers, 
7. Staat, in dem die Berufsqualifikation erworben wurde. 
3Wesentliche Änderungen gegenüber der nach Satz 2 bescheinigten Situation hat 
der Antragsteller der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau unverzüglich mitzuteilen. 
4Art. 7 BauKaG gilt entsprechend. 

(5) 1Antragsteller, die nicht nach Abs. 2 in die Liste eingetragen werden können, 
weil sie aufgrund von wesentlichen Unterschieden nicht über eine gleichwertige 
Berufsqualifikation verfügen und die über einen Ausbildungsnachweis im Sinne des 
Abs. 2 verfügen, der dem Berufsqualifikationsniveau nach Art. 11 Buchst. b, c, d 
oder e der Richtlinie 2005/36/EG entspricht, können einen höchstens dreijährigen 
Anpassungslehrgang absolvieren oder eine Eignungsprüfung (Ausgleichsmaßnah-
men) ablegen. 2Beantragt ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Art. 11 
Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG die Anerkennung seiner Berufsqualifikationen 
und ist die erforderliche Berufsqualifikation unter Art. 11 Buchst. d der Richtli-
nie 2005/36/EG eingestuft, so kann die Bayerische Ingenieurekammer-Bau sowohl 
einen Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben. 3Art. 11 
Abs. 3 Satz 2 BayBQFG gilt entsprechend. 

(6) 1Die Einzelheiten zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden 
durch Satzung der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau festgelegt. 2Die nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung gemäß Art. 18 Abs. 4 Satz 2 BauKaG erlassene Sat-
zung bedarf der Genehmigung der nach Art. 12 Abs. 6 BauKaG zuständigen Auf-
sichtsbehörde.  

(7) 1Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau kann mit anderen zuständigen Stel-
len innerhalb der Bundesrepublik Deutschland landesübergreifende Vereinbarun-
gen zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen schließen. 2Die Vereinbarung 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. 

(8) 1Art. 61 Abs. 7 gilt entsprechend. 2Art. 16 BayBQFG gilt entsprechend. 
Art. 61b 

Bauvorlageberechtigung auswärtiger Dienstleister 
(1) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

einem durch Abkommen gleichgestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberech-
tigte niedergelassen sind und sich zu einer vorübergehenden und gelegentlichen 
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Dienstleistungserbringung in den Freistaat Bayern begeben (auswärtige Dienstleis-
ter) sind bauvorlageberechtigt und haben sich in ein entsprechendes Verzeichnis 
bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau einzutragen.  

(2) 1Ein auswärtiger Dienstleister nach Abs. 1 hat das erstmalige Erbringen von 
Dienstleistungen zuvor der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau in Textform anzu-
zeigen. 2Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn der auswärtige Dienstleister bereits 
aufgrund einer Regelung eines anderen Landes zur Dienstleistungserbringung be-
rechtigt ist. 3Mit der Anzeige sind vorzulegen: 
1. ein Identitätsnachweis, 
2. eine Bescheinigung, dass er in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem durch Abkommen gleichgestellten Staat rechtmäßig zur Ausübung 
der betreffenden Tätigkeit niedergelassen ist und ihm die Ausübung dieser Tä-
tigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorüber-
gehend, untersagt ist, 

3. ein Berufsqualifikationsnachweis, 
4. in den in Art. 61a Abs. 2 Satz 2 genannten Fällen ein Nachweis in beliebiger 

Form darüber, dass der auswärtige Dienstleister die betreffende Tätigkeit min-
destens ein Jahr während der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat, sofern 
der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist, 

5. ein Nachweis über den ausreichenden Versicherungsschutz. 
4Im Übrigen gelten die Art. 12 und 13 BayBQFG entsprechend.  

(3) 1Die Vorlage der Meldung nach Abs. 2 berechtigt den auswärtigen Dienst-
leister zur Erstellung von Bauvorlagen. 2Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau 
kann die Unterlagen nach Abs. 2 Satz 3 nachprüfen. 3Die Erstellung von Bauvorla-
gen ist dem auswärtigen Dienstleister nur zu untersagen, wenn der auswärtige 
Dienstleister nicht zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem Mitglied-
staat niedergelassen ist, ihm die Ausübung dieser Tätigkeit in einem Mitgliedstaat 
nach der Anzeige untersagt wird oder er die Voraussetzungen des Art. 61a Abs. 2 
Satz 2 nicht erfüllt. 4In diesem Fall ist dem auswärtigen Dienstleister entsprechend 
Art. 11 BayBQFG die Möglichkeit einzuräumen, fehlende Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen durch einen Anpassungslehrgang zu erwerben oder eine Eig-
nungsprüfung abzulegen. 5Ist der auswärtige Dienstleister zur Ausübung desselben 
Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen oder erfüllt er die Voraus-
setzungen des Art. 61a Abs. 2 Satz 2, so darf ihm die Erstellung von Bauvorlagen 
nicht aufgrund seiner Berufsqualifikation beschränkt werden. 

(4) 1Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung des Niederlassungsstaates 
nach Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG bleibt unberührt. 2Die Berufsbezeich-
nung ist dann so zu führen, dass keine Verwechslung mit einer inländischen Be-
rufsbezeichnung möglich ist. 

(5) 1Auswärtige bauvorlageberechtigte Ingenieure haben die Berufspflichten zu 
beachten. 2Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau stellt über die Eintragung in das 
Verzeichnis nach Abs. 1 eine auf fünf Jahre befristete Bescheinigung aus, die auf 
Antrag verlängert werden kann. 

(6) 1Art. 61 Abs. 7 gilt entsprechend. 2Art. 16 BayBQFG gilt entsprechend.“  
4. Art. 62 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Wörter „nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft 
gleichgestellten Staat“ durch die Wörter „durch Abkommen gleichgestellten 
Staat“ und die Angabe „Art. 61 Abs. 6 bis 8“ durch die Angabe „Art. 61b“ ersetzt. 

b) In Satz 4 wird die Angabe „Abs. 10“ durch die Angabe „Abs. 7“ ersetzt. 
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5. Art. 63 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Halbsatz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ und das Semikolon 
am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

bb) Halbsatz 2 wird aufgehoben. 
b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Dies gilt insbesondere für 
1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen, 
2. Abweichungen von den Anforderungen des Art. 6, wenn ein rechtmäßig er-

richtetes Gebäude durch ein Gebäude höchstens gleicher Abmessung und 
Gestalt ersetzt wird, 

3. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien, 
4. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen.“ 

c) Folgender Satz 4 wird angefügt: 
„4Art. 81a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
1Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Tag des Inkrafttretens] in Kraft. 2Abwei-

chend von Satz 1 treten die §§ 2 und 3 am …[einzusetzen: Tag des abweichenden 
Inkrafttretens, geplant 1. Januar 2024] in Kraft. 
 
 
Begründung: 
A) Allgemeines 
1. Änderung des Baukammerngesetzes (BauKaG) 

Das Änderungsgesetz dient mehreren Zielen. Mit Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom 29. Juli 2019 in der Rechtssache C-209/18 wurde Österreich in 
einem Vertragsverletzungsverfahren verurteilt, weil berufsrechtliche Beschränkun-
gen unter anderem für Ziviltechniker gegen das EU-Recht verstießen. Konkret ging 
es um Regelungen im Zusammenhang mit dem Sitz und der Rechtsform der Ge-
sellschaften, die Beteiligungsmöglichkeiten am Gesellschaftsvermögen und die Be-
schränkung multidisziplinärer Tätigkeiten. Die gesellschaftsrechtlichen Regelungen 
im BauKaG waren angesichts dieser Entscheidung auf ihre Europarechtskonformi-
tät zu überprüfen. Ferner ist das BauKaG aufgrund eines Vertragsverletzungsver-
fahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland (VVV 2021/2212 – Verhältnismäßig-
keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen) zur Richtlinie (EU) 
2018/958 anzupassen. Der sich ergebende europarechtbedingte Änderungsbedarf 
wird zum Anlass genommen, das BauKaG praxisorientiert zu novellieren. 
Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesell-
schaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Die 
Gesetzesreform öffnet die Personenhandelsgesellschaften für Angehörige der 
freien Berufe. Die Öffnung steht aber unter dem Vorbehalt, dass die Nutzung dieser 
Rechtsformen auch nach dem jeweiligen Berufsrecht zulässig ist. Mit der Änderung 
im BauKaG wird es Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen, Stadtpla-
nerinnen und Stadtplaner und Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieuren ermög-
licht, sich in Personenhandelsgesellschaften, insbesondere auch in der Rechtsform 
der GmbH & Co. KG, unter Verwendung der geschützten Berufsbezeichnung zu or-
ganisieren. 
Die Mindeststudiendauer für die Fachrichtungen der Innen- und Landschaftsarchi-
tektur als Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenliste wird von bisher 
sechs auf acht Semester angehoben. Damit wird der wachsenden Verantwortung 
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des Berufsstandes Rechnung getragen und Wettbewerbsnachteile bayerischer Ab-
solventeninnen und Absolventen werden ausgeglichen. 
Mit der Einführung einer Juniormitgliedschaft wird ein Praxisbelang der Architekten-
kammer berücksichtigt und dem Beispiel anderer Bundesländer gefolgt. Bisher ge-
hört jede Architektin und jeder Architekt, Innenarchitektin und -architekt, Land-
schaftsarchitektin und -architekt, Stadtplanerin und Stadtplaner in Bayern der Archi-
tektenkammer als Pflichtmitglied an. Voraussetzung ist neben dem entsprechenden 
Studium eine praktische Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in der betreffenden 
Fachrichtung nach Abschluss des Studiums. Durch eine auf die praktische Tätigkeit 
zeitlich begrenzte Juniormitgliedschaft wird interessierten Absolventinnen und Ab-
solventen der entsprechenden Fachrichtungen ein frühzeitiges ehrenamtliches En-
gagement bei der Kammer noch vor Eintragung in die Architektenliste ermöglicht. 
Juniormitglieder können sich dann beratend in die Kammerarbeit einbringen und 
eine lückenlose Qualifizierung wird gewährleistet. Den Juniormitgliedern stehen die 
Serviceleistungen der Architektenkammer zur Verfügung. An die Juniormitglied-
schaft ist die Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Architektenversorgung ge-
knüpft. 
Zudem werden im BauKaG an einzelnen Stellen Vereinfachungen und Klarstellun-
gen vorgenommen. 

2. Änderung des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen (VersoG) 
Mit der Änderung des VersoG wird der Zugang zur Bayerischen Architektenversor-
gung für die berufspraktisch tätigen Absolventinnen und Absolventen der entspre-
chenden Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und 
Stadtplanung im Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Architektenversorgung ge-
ändert. Auch für diesen Personenkreis besteht neben den in die Architekten- oder 
Stadtplanerliste der Bayerischen Architektenkammer eingetragenen Personen eine 
gemäß Art. 35 Satz 2 VersoG auf Pflichtmitgliedschaft beruhende Alters-, Berufs-
unfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung durch die Versorgungsanstalt. Bisher 
haben diese Absolventinnen und Absolventen durch eine schriftliche Mitteilung über 
das Vorliegen der Mitgliedschaftsvoraussetzungen gegenüber der Bayerischen Ar-
chitektenversorgung nach deren satzungsrechtlichen Regelungen die Vorausset-
zungen zur Begründung der Mitgliedschaft in diesem Versorgungswerk erfüllt (vgl. 
§ 15 Satz 2 und 5 der Satzung in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung). 
Künftig sollen neben den in die Architekten- und Stadtplanerliste Eingetragenen nur 
noch diejenigen Absolventinnen und Absolventen Pflichtmitglied der Versorgungs-
anstalt werden, die in dem im BauKaG geregelten Verzeichnis der Juniormitglieder 
eingetragen sind. Die Mitgliedschaft bei der Bayerischen Architektenversorgung 
wird demnach nicht mehr durch schriftliche Mitteilung gegenüber der Versorgungs-
anstalt begründet, sondern setzt die Mitgliedschaft als Juniormitglied in der Bayeri-
schen Architektenkammer voraus. Damit prüft nicht mehr die Bayerische Architek-
tenversorgung die berufsfachlichen Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk, sondern die Begründung der Mitgliedschaft im Versorgungswerk 
wird bei nicht berufsunfähigen Personen an die Mitgliedschaft bei der Bayerischen 
Architektenkammer als Juniormitglied geknüpft. Auch das Fortbestehen der Mit-
gliedschaft in der Versorgungsanstalt richtet sich für Juniormitglieder künftig nach 
der Juniormitgliedschaft bei der Bayerischen Architektenkammer.  
Für die nach bisherigem Zugangsweg bei der Bayerischen Architektenversorgung 
begründeten Mitgliedschaften ist eine Übergangsregelung vorgesehen, nach der 
die Mitgliedschaft im Versorgungswerk nach den bisherigen insbesondere sat-
zungsrechtlichen Bestimmungen fortgesetzt wird, solange keine Eintragung in das 
Verzeichnis der Juniormitglieder erfolgt. 
Die künftigen Regelungen zur Mitgliedschaft bei der Bayerischen Architektenver-
sorgung für die Juniormitglieder der Bayerischen Architektenkammer ergeben einen 
weitgehenden Gleichklang mit entsprechend umgesetzten bzw. derzeit in Umset-
zung befindlichen staatsvertraglichen Regelungen für die ebenfalls bei dieser Ver-
sorgungsanstalt versicherten Juniormitglieder der Architektenkammer Niedersach-
sen und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz.  
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3. Änderung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Anlass für die Gesetzesänderung ist das Vertragsverletzungsverfahren 
VVV 2018/2291, das die Europäische Kommission (im Folgenden: KOM) mit Auf-
forderungsschreiben vom 28. Januar 2019 gegen die Bundesrepublik Deutschland 
wegen nicht ordnungsgemäßer Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen in der durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verord-
nung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Bin-
nenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) geänderten Fassung (im Fol-
genden: Richtlinie 2005/36/EG) eingeleitet hat. Dabei haben die KOM und Deutsch-
land gemeinsam einen Kompromiss zur Beilegung des Vertragsverletzungsverfah-
rens hinsichtlich der Bauvorlageberechtigung der Ingenieure ausgehandelt. Dieser 
Kompromiss führt zu Änderungen in der Musterbauordnung in den §§ 65 ff. Diese 
Änderungen sind zwingend ins Landesrecht als Mindeststandard umzusetzen, um 
die Beendigung des Vertragsverletzungsverfahrens sicherzustellen. Zum Zwecke 
der Angleichung an die Regelungen der Musterbauordnung zur Bauvorlageberech-
tigung werden daher in der BayBO Änderungen vorgenommen (Art. 61 ff. BayBO). 
In dem Vertragsverletzungsverfahren hat die KOM die nicht ordnungsgemäße Um-
setzung verschiedener Vorschriften der Richtlinie 2005/36/EG in verschiedenen Län-
dergesetzen, darunter auch in der BayBO, beanstandet. Konkret ging es der KOM 
um die Vorgaben der Bundesländer zur Bauvorlageberechtigung. Einwänden der 
Länder, wonach der Anwendungsbereich der Berufsanerkennungsrichtlinie 
2005/36/EG für die Bauvorlageberechtigung nicht eröffnet sei, widersprach die 
KOM in diesem Verfahren. Es war Hauptkritikpunkt der KOM, dass die zweijährige 
Berufserfahrung auch von Ingenieuren gefordert wird, die in ihrem Land die volle 
Bauvorlageberechtigung auch ohne Berufserfahrung haben. Es kann nach Art. 13 
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG eigentlich nur eine einjährige Tätigkeit und das 
auch nur in den Grenzen des Art. 13 Abs. 2 letzter Satz der Richtlinie 2005/36/EG 
gefordert werden. 
Bezüglich der bayerischen Regelungen liegt nach Auffassung der KOM hinsichtlich 
der Niederlassungsfreiheit in der bisher geltenden Fassung des Art. 61 BayBO ein 
Verstoß gegen die Anerkennungsvorgaben von Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG 
vor. Die bisher geltenden Regelungen in Art. 61 Abs. 5 BayBO würden diejenigen 
zuziehenden Personen außer Acht lassen, die über Ausbildungsnachweise eines 
anderen Mitgliedsstaats unter bestimmten Voraussetzungen das gleiche Recht auf 
Zugang zum Beruf oder dessen Ausübung verliehen bekommen haben. Dies betrifft 
Personen aus Mitgliedsstaaten, in denen dieser Beruf reglementiert ist (Art. 13 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG). Bei Personen aus Mitgliedsstaaten, in denen die-
ser Beruf nicht reglementiert ist, fehle es ebenso an den Erleichterungen des Art. 13 
Abs. 2 der Richtlinie 2005/35/EG, wonach auch solchen Personen die Aufnahme 
und die Ausübung dieses Berufs zu gestatten sei, die den betreffenden Beruf ein 
Jahr lang in Vollzeit oder während einer entsprechenden Gesamtdauer in Teilzeit in 
den vorangegangenen zehn Jahren in einem anderen Mitgliedsstaat ausgeübt ha-
ben und die im Besitz eines oder mehrerer Befähigungs- und Ausbildungsnach-
weise sind. 
Bezüglich der Dienstleistungsfreiheit verstößt Bayern nach Auffassung der KOM mit 
seinen Vorgaben des bisherigen Art. 61 Abs. 6 BayBO zudem gegen die Vorgaben 
von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2005/36/EG. Die Mitgliedstaaten 
könnten die Dienstleistungsfreiheit nicht aufgrund der Berufsqualifikationen ein-
schränken, wenn der ausländische Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs 
rechtmäßig in seinem Mitgliedsstaat niedergelassen sei. Art. 61 Abs. 6 BayBO ver-
stoße gegen diese Vorgaben, da er einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen sowie zwei Jahre 
praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden nach Er-
werb des Hochschulabschlusses verlange. Bei Mitgliedstaaten, die diese Tätigkeit 
nicht reglementieren, dürfe dann keine Einschränkung aufgrund der Berufsqualifi-
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kation erfolgen, wenn der ausländische Dienstleister auf beliebige Weise nachwei-
sen könne, dass er die betreffende Tätigkeit mindestens ein Jahr lang während der 
vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat. Auch diesbezüglich sei die Regelung 
des Art. 61 Abs. 6 zu beanstanden, da sie dies nicht regele. 
Zudem wurde von der KOM beanstandet, dass die Regelung des Art. 61 Abs. 5 
Satz 4 BayBO gegen Art. 51 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG verstößt. Diese er-
laube eine Fristverlängerung höchstens um einen Monat. Dem werde der Verweis 
auf Art. 42a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) nicht 
gerecht, der in Abs. 2 Satz 3 eine „angemessene“ Verlängerung ermögliche.  
Beanstandet wurde auch, dass in allen Ländergesetzen nicht sichergestellt sei, 
dass bauvorlageberechtigte Ingenieure sich auf die Regelungen zu Ausgleichsmaß-
nahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG berufen können. 
In Gesprächen mit der KOM wurde daraufhin durch die Fachkommission Bauauf-
sicht der Bauministerkonferenz die Musterbauordnung (MBO) überarbeitet; diese 
Änderungen wurden als Kompromiss von der KOM schließlich akzeptiert mit der 
Maßgabe, dass eine zeitnahe Anpassung der Länderbauordnungen an die geän-
derte MBO zu erfolgen habe. Anderenfalls stehe die Fortführung des Vertragsver-
letzungsverfahrens mit ggf. entsprechenden Zwangsgeldern zulasten der Länder im 
Raum. Mit Beschluss vom 22. September 2022 wurde die Änderung der MBO von 
der Bauministerkonferenz einstimmig beschlossen. Die Stillhaltefrist der notifizier-
ten Vorschriften der MBO zur Umsetzung der neuen Vorgaben endet mit dem 
3. Mai 2023, Einwendungen gegen die hier maßgeblichen Änderungen sind nicht 
eingegangen. Neu eingeführt wurden mit der Änderung u. a. die §§ 65a bis 65d MBO. 
Die Änderungen der BayBO übernehmen die Vorgaben der geänderten MBO in 
Art. 61 sowie in den neu eingeführten Art. 61a und Art. 61b BayBO. 
Dabei regelt Art. 61 BayBO weiterhin vor die Klammer gezogen ein abgestuftes 
System der Bauvorlageberechtigung und erfasst in Abs. 2 die unbeschränkte Bau-
vorlageberechtigung und in den Abs. 3 und 4 eine „beschränkte Bauvorlageberech-
tigung“ für bestimmte Berufsgruppen. Abs. 5 regelt, unter welchen Voraussetzun-
gen Ingenieure nach Abschluss eines Studiums des Bauingenieurwesens die un-
beschränkte Vorlageberechtigung erhalten. Gestrichen wurden die Abs. 6 bis 8, die 
sich in reformierter Version in Art. 61a und Art. 61b wiederfinden, die für Staatsan-
gehörige anderer Mitgliedsstaaten einschlägig sind. Dadurch wird die Systematik 
insgesamt übersichtlicher gestaltet und Art. 61 BayBO konnte gekürzt werden. Die 
Vorgaben wurden zudem punktuell an das Europarecht angepasst. 
Art. 61a BayBO regelt somit künftig das Verfahren für Staatsangehörige anderer 
Mitgliedsstaaten, die in Bayern zur Erbringung ihrer Dienstleistung niedergelassen 
sind und die volle Bauvorlageberechtigung durch Eintragung in die Liste nach 
Art. 61 Abs. 5 beantragen.  
Art. 61b BayBO regelt künftig die vorübergehende und gelegentliche Dienstleis-
tungserbringung von auswärtigen Dienstleistern, die in Bayern Bauvorlagen erstel-
len wollen.  
Beim Vollzug des materiellen Baurechts sind, wie immer, wenn abstrakt generelle 
Vorschriften betroffen sind, Situationen unvermeidlich, in denen die Normanwen-
dung den Zielvorstellungen des Gesetzgebers nicht entspricht. Der Normsetzer ist 
daher aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit und der Verhältnismäßigkeit gehal-
ten, Abweichungsmöglichkeiten vorzusehen. Die durch das am 1. Februar 2021 in 
Kraft getretene Gesetz zur Vereinfachung baurechtlicher Regelungen und zur Be-
schleunigung sowie Förderung des Wohnungsbaus und weiterer Rechtsvorschrif-
ten in Art. 63 Abs. 1 Satz 2 geschaffene Sollvorschrift hat sich in der Praxis bewährt. 
Um das Instrument der Abweichung und die Entscheidungsfreude der im Einzelfall 
zur Abweichungsentscheidung berufenen Personen zu stärken, wird die „Kann-Vor-
schrift“ des Art. 63 Abs. 1 bei inhaltlich unveränderten Abweichungsvoraussetzun-
gen durch eine „Soll-Vorschrift“ ersetzt. Dies ermöglicht es Bauherren und Entwurfs-
verfassern, innovative Lösungen zu verfolgen, solange diese den Schutzzielen der 
Bauordnung entsprechen. Insbesondere sollen Abweichungen gestattet werden bei 
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Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen, bei Ersatzneubau-
ten hinsichtlich der Abstandsflächenvorschriften, bei Vorhaben zur Energieeinspa-
rung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie bei Vorhaben zur Erprobung neuer 
Bau- und Wohnformen. Die Regelung trägt der zunehmenden Notwendigkeit Rech-
nung, bei Bestandsmaßnahmen bautechnische Lösungen nach den Erfordernissen 
des Einzelfalls zu entwickeln. Die Regelung erleichtert auch die Realisierung expe-
rimenteller Vorhaben, die abweichend von den geltenden Bauvorschriften errichtet 
werden sollen. Eine Absenkung der gesetzlichen Anforderungen ist damit nicht ver-
bunden. Voraussetzung für die Gestattung von Abweichungen bleibt unverändert, 
dass sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter 
Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öf-
fentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Satz 1 BayBO, 
vereinbar sind. 

4. Verhältnismäßigkeitsprüfung 
Nach Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 ist für unter die Richtlinie 
2005/36/EG fallende Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die die Aufnahme oder 
Ausübung eines Berufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung beschränken, 
einschließlich des Führens einer Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Be-
rufsbezeichnung erlaubten beruflichen Tätigkeiten, eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung durchzuführen.  
Die Prüfung erfolgt vor Erlass oder Änderung der entsprechenden Vorschriften da-
raufhin, ob sie nichtdiskriminierend (Art. 5 der Richtlinie (EU) 2018/958), durch Ziele 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt (Art. 6 der Richtlinie (EU) 2018/958) und ver-
hältnismäßig (Art. 7 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie (EU) 2018/958) sind. Die Anforde-
rungen werden konkretisiert durch die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsre-
gierung zur Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei berufsreglementie-
renden Regelungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG (Verhältnis-
mäßigkeitsprüfungsbekanntmachung Berufsreglementierungen – VerhBek) vom 
28. Juli 2020 (Az. B II 2 – G6/20-1).  
Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung sind bei der Änderung des BauKaG Art. 4 
Abs. 2 Nr. 2 BauKaG und im Rahmen der BayBO die Art. 61 bis 61b BayBO rele-
vant. Die Regelungen dienen insgesamt Zielen des Allgemeininteresses des Art. 6 
der Richtlinie (EU) 2018/958, insbesondere dem Schutz der Verbraucher und 
Dienstleistungsempfänger. Ausführliche Erläuterungen finden sich in der Begrün-
dung zu den einzelnen Bestimmungen. 

 
B) Zu den einzelnen Bestimmungen 
Zu § 1 (Änderung des BauKaG) 
Nr. 1 (Art. 4)  
Zu Buchst. a (Art. 4 Abs. 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Zu Buchst. b (Art. 4 Abs. 2 Nr. 2)  
Allgemein 
Die Mindeststudiendauer, die für eine Eintragung in die Architektenliste erforderlich ist, 
wird für die Fachrichtungen Innen- und Landschaftsarchitektur von sechs auf acht Se-
mester angehoben und das Kreditpunktesystem wird entsprechend angepasst, um ver-
gleichbare Eintragungsvoraussetzungen im ganzen Bundesgebiet zu schaffen. In die-
sem Zusammenhang kann auch darauf hingewiesen werden, dass deshalb bereits bis-
her viele Studierende der betroffenen Fachrichtungen nach einem dreijährigen Ba-
chelorstudium einen entsprechenden Masterstudiengang belegt oder bereits einen vier-
jährigen Bachelorstudiengang abgeschlossen haben, um die erforderliche Mindeststu-
diendauer ggf. auch kumuliert nachweisen zu können.  
Verhältnismäßigkeitsprüfung 
Das BauKaG legt die Zuständigkeiten, Aufgaben und Pflichten der Bayerischen Archi-
tektenkammer (BayAK) und der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (BayIK-Bau) fest 
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und regelt den Schutz der Berufsbezeichnungen von Architektinnen und Architek-
ten, Innenarchitektinnen und -architekten, Landschaftsarchitektinnen und -architek-
ten, Stadtplanerinnen und Stadtplanern sowie Beratenden Ingenieurinnen und Be-
ratenden Ingenieuren. Die Anhebung der Mindeststudiendauer für die Fachrichtungen 
der Innen- und Landschaftsarchitektur als Voraussetzung für die Eintragung in die Ar-
chitektenliste beschränkt das Recht zum Führen der Berufsbezeichnung. Es ist daher 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der VerhBek vorzunehmen. 
Die Anhebung der Mindeststudiendauer dient dem Schutz der Verbraucher und daher 
Zielen des Allgemeininteresses im Sinne von Art. 6 der Richtlinie (EU) 2018/958. Die 
Anforderungen an das Planen und Bauen insbesondere in rechtlicher, gestalterischer, 
technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht sind erheblich gestiegen. Um die 
komplexen Prozesse zu steuern, bedarf es einer ausreichenden Qualifizierung. Eine 
Mindeststudiendauer von acht Semestern hat daher eine qualitätssichernde und ver-
braucherschützende Wirkung. Durch eine ausreichend lange Studiendauer wird den 
gestiegenen Erfordernissen an die Ausbildung Rechnung getragen und sichergestellt, 
dass die erforderlichen Kompetenzen vorliegen, um die mit Planung und Bauen verbun-
denen Risiken abschätzen und minimieren zu können. Die Verlängerung geht einher 
mit der Überprüfung und ggf. Anpassung der Studiengangkonzepte durch die bayeri-
schen Hochschulen, damit die zur Bewältigung der gestiegenen Anforderungen erfor-
derlichen Kompetenzen vermittelt werden können.  
Ein milderes gleich geeignetes Mittel zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen ist 
nicht ersichtlich. Durch die Anhebung der Mindeststudiendauer werden die Studieren-
den der betroffenen Fachrichtungen für die in vielfältiger Hinsicht verantwortungsvolle 
Tätigkeit qualifiziert. Nur so kann der Komplexität der Berufsfelder der Architekten aller 
Fachrichtungen entsprochen werden. Die längere Studiendauer steht auch in einem 
angemessenen Verhältnis zum Ziel der Sicherstellung der erforderlichen hohen fachli-
chen Qualifikation. Eine Erhöhung der Studiendauer um ein Jahr ist unumgänglich, da-
mit den Hochschulen ausreichend Zeit zur Verfügung steht, die nötigen Grundlagen zu 
lehren. Keine oder eine zeitlich geringere Anhebung kommt nicht in Betracht. In einem 
dreijährigen Studium können nicht mehr die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
in ausreichendem Umfang vermittelt werden. Die erforderliche hohe Qualität der Leis-
tung kann mit Blick auf die gestiegenen Anforderungen nur durch eine entsprechende 
Anhebung der Mindeststudiendauer gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang 
kann auch darauf hingewiesen werden, dass deshalb bereits bisher viele Studierende 
der betroffenen Fachrichtungen nach einem dreijährigen Bachelorstudium einen ent-
sprechenden Masterstudiengang belegt oder bereits einen vierjährigen Bachelorstudi-
engang abgeschlossen haben. Mittlerweile fordern die meisten Bundesländer für die 
Eintragung den Abschluss eines vierjährigen Studiums. Mit der Anpassung an die Re-
gelung der Mehrzahl der Bundesländer wird die qualitätssichernde und verbraucher-
schützende Wirkung der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung gewährleis-
tet. 
Die Änderung des Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c stellt weder eine direkte noch eine 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dar. 
Die Regelung bezieht sich auf ein Studium an einer deutschen Hochschule, einer deut-
schen öffentlichen oder staatlich anerkannten Ingenieurschule oder Akademie oder ei-
ner dieser gleichwertigen deutschen Lehreinrichtung. Über den unveränderten Art. 31 
Abs. 2 BauKaG wird für einen gleichwertigen Studienabschluss an einer ausländischen 
Hochschule oder an einer sonstigen ausländischen Einrichtung Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. b und c BauKaG in Bezug genommen. Die Regelung in Art 4 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. b und c BauKaG stellt daher keine Ungleichbehandlung aufgrund des Wohnsit-
zes oder der Staatsangehörigkeit dar. 
Zu Nr. 2 (Art. 5 Abs. 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
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Zu Nr. 3 (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3) 
Zu Buchst. a (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a) 
Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass Unternehmensgegenstand im Sinne dieser 
Vorschrift die Wahrnehmung der Berufsaufgaben in der jeweiligen Fachrichtung der be-
teiligten Gesellschafter ist. Insbesondere dürfen bei Gesellschaften, an denen nur Ar-
chitekten beteiligten sind, nicht zugleich die Berufsaufgaben der Innen‐ und Land-
schaftsarchitekten sowie die Aufgaben der Stadtplaner als Unternehmensgegenstand 
vorgesehen werden. 
Zu Buchst. b (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b) 
Die Änderung der Beteiligungsverhältnisse von der Mehrheit auf die Hälfte des Kapitals und 
der Stimmanteile ist Konsequenz aus dem Urteil des EuGH vom 29. Juli 2019 (C-209/18). 
Der EuGH hält die Beteiligung Dritter bis zu einer Grenze von 50 % für möglich. Diese 
Vorgabe setzt die Änderung um.  
Durch die ausdrückliche Nennung von Pflichtmitgliedern der Ingenieurekammer-Bau 
wird klargestellt, dass freiwillige Mitglieder der Ingenieurekammer-Bau nicht erfasst 
werden. 
Zu Buchst. c (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c) 
Die Änderung ist Folge der Änderung in Nr. 2 Buchst. b. 
Zu Buchst. d (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d) 
Auf die Vorgaben zur Stimmrechtsübertragung ist zu verzichten, da diese mit dem Ak-
tiengesetz (AktG; vgl. § 134 Abs. 3, 4 AktG) nicht zu vereinbaren sind. Das Aktienrecht 
wird durch die sog. Satzungsstrenge (§ 23 Abs. 5 AktG) geprägt, wonach die Satzung 
nur dann Abweichendes gegenüber dem Aktiengesetz regeln darf, wenn es das Aktien-
gesetz ausdrücklich gestattet. 
Zu Nr. 4 (Art. 9) 
Zu Buchst. a (Überschrift) 
Die Überschrift des Art. 9 berücksichtigt den neuen Abs. 4. 
Zu Buchst. b (Art. 9 Abs. 3) 
Durch die Änderung in Satz 2 und die Streichung der Sätze 3 und 4 können bei Part-
nerschaften die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjah-
res verursachten Schäden auf den dreifachen Betrag der Mindestversicherungssumme 
begrenzt werden. Für die Partnerschaftsgesellschaft ergibt sich dies aus der geänder-
ten Verweisung in Abs. 3 Satz 2. Eine Vervielfachung um die tatsächlich Zahl der Part-
ner erscheint nicht sachgerecht und führt zu erheblichen Mehrkosten. In der 321. Sit-
zung der Fachkommission Bauaufsicht wurde der entsprechenden Änderung des § 7 
des Musterarchitektengesetzes zugestimmt. 
Zu Nr. 5 (Art. 10) 
Auf die Formerfordernisse in Art. 10 Abs. 1 und 6 BauKaG kann aus Vereinfachungs-
gründen verzichtet werden. Zukünftig ist beispielsweise der Scan des Dokuments ver-
bunden mit einer Übermittlung per E-Mail ausreichend. Die Anforderungen an die tech-
nische Sicherheit der Datenübertragung nach Art. 32 der Datenschutz-Grundverord-
nung sind von den Baukammern zu beachten. Sie müssen insbesondere hinsichtlich 
Integrität und Vertraulichkeit der übermittelten Daten und Dokumente eine entspre-
chende Risikoanalyse (Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des 
Schadens) vornehmen. 
Zu Nr. 6 (Vierter Teil) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Zu Nr. 7 (Art. 12 Abs. 1 Satz 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Zu Nr. 8 (Art. 13) 
Zu Buchst. a (Art. 13 Abs. 1 Satz 3) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 



Drucksache  Bayerischer Landtag 18/28882. Wahlperiode Seite 19 

 

Zu Buchst. b (Art. 13 Abs. 4 neu) 
Die Änderung erweitert den Aufgabenkatalog der Kammern, um der besonderen Be-
deutung der Entwicklungszusammenarbeit und der damit verbundenen mittelbaren 
Chance, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, gerecht zu werden. 
Zu Nr. 9 (Art. 14 Abs. 5 neu) 
Der neue Abs. 5 sieht einen Freistellungsanspruch für angestellte und beamtete Kam-
mermitglieder vor, um die Übernahme von organschaftlichen Funktionen bzw. die Tä-
tigkeiten in Ausschüssen zu fördern. Angesichts der in Art. 14 Abs. 3 Satz 2 geregelten 
Aufwandsentschädigung korrespondiert mit dem Freistellungsanspruch kein Anspruch 
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 
Zu Nr. 10 (Art. 15 Abs. 1 Satz 3 neu) 
Durch den neuen Satz 3 wird klargestellt, dass die Wahl auch als elektronische Wahl 
durchgeführt werden kann. Die Regelung der technischen und organisatorischen Aus-
gestaltung bleibt der Satzungsautonomie (Art. 15 Abs. 3) der Kammern überlassen. Auf 
Basis eines risikobasierten Ansatzes (Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere des Schadens) müssen von den Baukammern insbesondere die Gewährleis-
tungsziele Vertraulichkeit, Integrität, Richtigkeit und Transparenz des Wahlvorgangs 
betrachtet und geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 
Zu Nr. 11 (Art. 18) 
Zu Buchst. a (Art. 18 Abs. 3 Satz 1) 
Durch die Änderung wird eine Genehmigungspflicht für die Satzungen der Kammern 
nach Art. 18 Abs. 2 Nr. 1 und 8 bis 10 eingeführt. Die für die Genehmigung zuständige 
Aufsichtsbehörde ist gem. Art. 12 Abs. 6 BauKaG das Bayerische Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr. 
Anlass für die Einführung der Genehmigungspflicht ist das Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen die Bundesrepublik Deutschland (VVV 2021/2212 – Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen) zur Richtlinie (EU) 2018/958. Im 
Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens hat die KOM in einer mit Gründen verse-
henen Stellungnahme vom 15. Februar 2023 die Auffassung vertreten, dass im Inte-
resse der Rechtssicherheit und der wirksamen Umsetzung der Richtlinie für alle Best-
immungen, die von den Kammern erlassen werden und die den Zugang zu Berufen 
oder die Ausübung von Berufen reglementieren, die vorherige Zustimmung durch die 
Aufsichtsbehörde erforderlich sein muss. Die Richtlinie verlange eine Ex-ante-Verhält-
nismäßigkeitsprüfung, sodass eine Ex-post-Kontrolle bereits erlassender Satzungen 
der Kammern durch die Aufsichtsbehörde als nicht ausreichend für die Umsetzung der 
Richtlinie bewertet wird. Die in der Neureglung aufgezählten Satzungen (Art. 18 Abs. 2 
Nr. 1 und 8 bis 10) können Bestimmungen mit den entsprechenden Reglementierungen 
enthalten und sind deshalb genehmigungspflichtig. Im Übrigen bleibt es bei der Eigen-
verantwortung der Kammern für das kammerinterne Recht; die Möglichkeit aufsichtli-
chen Tätigwerdens bleibt unberührt.   
Zu Buchst. b (Art. 18 Abs. 4) 
Die Änderung ermächtigt das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen zu erlassen.  
In der mit Gründen versehenen Stellungnahme der KOM vom 15. Februar 2023 zum 
Vertragsverletzungsverfahren (VVV 2021/2212 – Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Er-
lass neuer Berufsreglementierungen) weist die KOM darauf hin, dass allein der Verweis 
auf die Kriterien in Art. 7 der Richtlinie (EU) 2018/958, wie er derzeit in Art. 18 Abs. 4 
Satz 1 BauKaG vorgesehen ist, nicht für die Umsetzung der Richtlinie ausreicht. Die 
Kriterien müssten vollständig und genau in das jeweilige nationale Recht (oder zumin-
dest im Anhang des betreffenden nationalen Gesetzes) umgesetzt werden, um die 
Kammern über die Pflicht aufzuklären, ihre Satzungen ex ante in Bezug auf die Einhal-
tung der Richtlinie zu prüfen. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit des BauKaG sollen die Vorschriften zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2018/958 einheitlich in einer entsprechenden Verordnung geregelt 
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werden. Die bisherigen Sätze 2 und 3, die Regelungen zur Veröffentlichung und Über-
wachung entsprechender Satzungen enthalten, werden gestrichen und für eine einheit-
liche Regelung in die vorgesehene Rechtsverordnung aufgenommen. 
Zu Nr. 12 (Art. 19 Abs. 1 Satz 3) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Zu Nr. 13 (Art. 25 Abs. 2) 
Der neue Art. 25 Abs. 2 Satz 2 stellt klar, dass auch das Rügerecht der Vorstände wie 
die Möglichkeiten berufsgerichtlicher Maßnahmen von Verstößen gegen Berufspflich-
ten der Verjährung unterliegt.  
Zu Nr. 14 (Art. 27 Abs. 2) 
Zu Buchst. a (Art. 27 Abs. 2 Satz 1 und 2) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Zu Buchst. b (Art. 27 Abs. 2 Satz 4 neu) 
Satz 4 ist erforderlich, da sich Mitglieder der Ingenieurekammer-Bau jederzeit durch 
Kündigung der Mitgliedschaft einem berufsgerichtlichen Verfahren und einer daraus re-
sultierenden Kostentragungspflicht entziehen können. 
Zu Nr. 15 (Art. 31a neu) 
Der neue Art. 31a stellt klar, was bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen aus 
Drittstaaten unter den landesrechtlich geregelten Berufsqualifikationen im Sinne des 
Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BayBQFG; Art. 9 ff. BayBQFG) 
zu verstehen ist.  
Zu Nr. 16 (Art. 32) 
Durch die Änderung wird berücksichtigt, dass das Recht zum Führen der Berufsbe-
zeichnung auch bezüglich Personengesellschaften geregelt ist. 
Zu Nr. 17 (Art. 34 neu) 
Die Übergangsfrist für die Anwendbarkeit der von drei auf vier Jahre angehobenen Min-
deststudiendauer für die Fachrichtungen Innen- und Landschaftsarchitektur dient dem 
Vertrauensschutz von Personen, die ihr Studium bereits begonnen oder geplant haben 
und räumt den betroffenen Hochschulen einen angemessenen Zeitraum ein, sich an 
die Gesetzesänderung anzupassen. 
Zu Nr. 18 (Art. 35) 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu § 2 (Weitere Änderung des BauKaG) 
Zu Nr. 1 (Art. 9 Abs. 4 neu) 
Abs. 4 schafft auf Grundlage des zum 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Gesetzes zur 
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (vgl. § 51 MoPeG – Änderung des 
Handelsgesetzbuchs – Nr. 3 zu § 107 Abs. 1) die Möglichkeit, dass sich Architektinnen 
und Architekten aller Fachrichtungen, Stadtplanerinnen und Stadtplaner und Beratende 
Ingenieurinnen und Ingenieure auch in der Rechtsform der eGbR, OHG und KG, insbe-
sondere auch der GmbH & Co. KG, unter Verwendung der nach Art. 1 geschützten 
Berufsbezeichnung organisieren können. Es wird damit dem Bedürfnis nach Gestal-
tungsmöglichkeiten zur Haftungsbeschränkung entsprochen. 
Da das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz bei der Partnerschaftsgesellschaft Regelun-
gen zur Namensführung und Haftung trifft, bedarf es für die anderen Personengesell-
schaften eines eigenen Absatzes. Durch die Verweisung in Satz 1 werden die Voraus-
setzungen für die Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis bei der Architektenkam-
mer und der Ingenieurekammer-Bau festgelegt. Die für Aktiengesellschaft und Kom-
manditgesellschaft auf Aktien spezielle Regelung des Art. 8 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a kann 
nicht in Bezug genommen werden. Satz 2 legt zudem die Voraussetzungen fest, die zu 
erfüllen sind, wenn eine Gesellschaft als Gesellschafter, beispielsweise eine Komple-
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mentär-GmbH bei einer GmbH & Co. KG, beteiligt ist. Da Gegenstand des Unterneh-
mens dieser Gesellschaft oftmals nicht die Wahrnehmung von Berufsaufgaben nach 
Art. 3 sein wird, sondern beispielsweise die Beteiligung als persönlich haftender Gesell-
schafter, ist nicht auf Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a zu verweisen.  
Zu Nr. 2 
Zu Buchst. a (Art. 12 Abs. 3 Satz 1 neu) 
Durch den neugefassten Satz 1 wird eine zeitlich begrenzte Juniormitgliedschaft für 
Hochschulabsolventen der einschlägigen Studiengänge bei der Architektenkammer 
eingeführt. Die Juniormitgliedschaft ist eine eigene Kategorie, die den Juniormitgliedern 
einen eigenen neuen Status als Vorstufe zur späteren Vollmitgliedschaft einräumt.   
Durch die Formulierung wird gewährleistet, dass das System der Pflichtmitgliedschaft 
nicht infrage gestellt wird und umfangreiche Änderungen im BauKaG zu den Rechten 
und Pflichten der Kammermitglieder und den Organen der Kammer (Vertreterversamm-
lung und Vorstand) vermieden werden können (vgl. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 BauKaG).  
Bei Abschlüssen aus einem Mitgliedstaat der EU ist über Art. 31 BauKaG eine Eintra-
gung in das Verzeichnis für Juniormitglieder möglich. 
Zu Buchst. b (Art. 12 Abs. 3 Satz 2 bis 4 neu) 
Die Juniormitgliedschaft ist auf die Dauer der praktischen Tätigkeit begrenzt, wobei aber 
ein maximaler Zeitrahmen von 8,5 Jahren nicht überschritten werden darf. Weitere De-
tails werden durch eine Satzung der Bayerischen Architektenkammer (vgl. Nr. 9 
Buchst. a festgelegt. Da die Juniormitglieder der Architektenkammer angehören, aber 
nicht Mitglieder im Sinne des BauKaG sind, konnte die bisherige auf einer Pflichtmit-
gliedschaft bei der Architektenkammer beruhende Struktur des BauKaG gewahrt und 
grundlegende Änderungen in den Kammerregularien vermieden werden. 
Zu Buchst. c (Art. 12 Abs. 3 Satz 5) 
Die Änderung ist eine Folgeänderung von Nr. 2 Buchst. b. 
Zu Nr. 3 (Art. 13 Abs. 2 Sätze 1 und 2) 
Durch die Änderung können zukünftig auch Juniormitglieder und deren Familien in be-
sonderen Notlagen unterstützt werden. 
Zu Nr. 4 (Art. 18 Abs. 2 und 3) 
Die konkrete Ausgestaltung der Juniormitgliedschaft ist von der Architektenkammer in 
einer eigenen Satzung zu regeln. Insbesondere sind Bestimmungen über die konkrete 
Umsetzung der beratenden Mitwirkung in Vertreterversammlung bzw. Vorstand, über 
die Berufspflichten und die Beitragshöhe zu treffen. Durch die Einführung der Junior-
mitgliedschaft ist zudem eine Anpassung mancher Regularien der Architektenkammer, 
wie beispielsweise der Geschäftsordnung der Vertreterversammlung, erforderlich.  
Zu Nr. 5 (Art. 20 Abs. 2) 
Zu Buchst. a (Art. 20 Abs. 2 Satz 1) 
Die Änderung in Satz 1 ist bedingt durch die Einführung der Juniormitgliedschaft und 
die sich daran anknüpfende Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Architektenversor-
gung. Die Architektenkammer prüft zukünftig die Zugangsvoraussetzungen für das Ver-
zeichnis der Juniormitglieder und gibt der Bayerischen Architektenversorgung die ent-
sprechenden Daten aus dem Verzeichnis der Juniormitglieder bekannt. 
Zu Buchst. b (Art. 20 Abs. 2 Satz 2) 
Die Änderung ist durch die Einführung der Juniormitgliedschaft und die sich daran an-
knüpfenden Änderungen bei der Bayerischen Architektenversorgung bedingt. Bisher 
erhielt die Architektenversorgung, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, von den Hoch-
schulen bzw. den in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 genannten Lehreinrichtungen den Namen, 
Vornamen und Anschrift der Absolventinnen und Absolventen, um diese über die Mög-
lichkeit zur Mitgliedschaft in der Architektenversorgung als wichtige Säule der Alterssi-
cherung informieren zu können. Zukünftig wird diese Aufgabe von der Bayerischen Ar-
chitektenkammer, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wahrgenommen.  
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Zu § 3 (Änderung des VersoG) 
Zu Nr. 1 (Art. 35) 
Die Regelung soll den Zugangsweg zur Pflichtmitgliedschaft der berufspraktisch tätigen 
Absolventinnen und Absolventen zur Bayerischen Architektenversorgung im Zuständig-
keitsbereich der Bayerischen Architektenkammer neu regeln. 
Die Absolvierung einer berufspraktischen Tätigkeit nach Abschluss der einschlägigen 
Studiengänge ist für Absolventinnen und Absolventen schon bislang Eintragungsvo-
raussetzung in die Architektenliste in den jeweiligen Fachrichtungen. Die in Art. 12 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauKaG neu eingeführte Juniormitgliedschaft bei der Bayerischen 
Architektenkammer ist eine zeitlich auf diese berufspraktische Tätigkeit begrenzte Mit-
gliedschaft und als Durchgangsstation bis zur Eintragung in die Architektenliste oder 
Stadtplanerliste zu verstehen. 
Art. 35 Satz 2 in der bisherigen Fassung bewirkt, dass das Versorgungswerk zu prüfen 
hat, ob die fachlichen Voraussetzungen für eine spätere Aufnahme in die Architekten- 
oder Stadtplanerliste vorliegen und eine berufspraktische Tätigkeit ausgeübt wird. Die 
Mitgliedschaft als Absolventin oder Absolvent beginnt infolgedessen bislang gemäß 
Art. 35 Satz 2 VersoG in Verbindung mit § 15 Abs. 5 der Satzung der Bayerischen Ar-
chitektenversorgung mit dem Tag, an dem das Mitglied dem Versorgungswerk das Vor-
liegen der Mitgliedschaftsvoraussetzungen schriftlich mitgeteilt hat. Sie beginnt rückwir-
kend mit dem Vorliegen ihrer Voraussetzungen, wenn die Mitteilung innerhalb von drei 
Monaten (ab erstmaliger Aufnahme der berufspraktischen Tätigkeit zur Aufnahme in die 
Architektenkammer) erfolgt. Im Übrigen beginnt die Mitgliedschaft mit dem Erwerb der 
Mitgliedschaft in der Architektenkammer durch Eintragung in die Architekten- oder 
Stadtplanerliste. Für die Begründung der Mitgliedschaft als Absolventin oder Absolvent 
genügt demnach die Mitteilung der Voraussetzungen über die fachliche Befähigung zur 
späteren Eintragung in die Architekten- und Stadtplanerliste und die Aufnahme einer 
berufspraktischen Tätigkeit. Die Pflichtmitgliedschaft als Absolventin oder Absolvent en-
det gemäß § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a der Satzung mit Aufgabe der praktischen 
Tätigkeit zur späteren Eintragung in die jeweilige Liste oder gemäß Buchst. b nach Ab-
lauf der in § 15 Abs. 2 der Satzung vorgesehenen Fristen. 
Zukünftig sollen für die Mitgliedschaft der Absolventinnen und Absolventen im Versor-
gungswerk die Entscheidungen der Bayerischen Architektenkammer zur Aufnahme in 
das Verzeichnis der Juniormitglieder sowie über die Verlängerung dieser befristeten 
Mitgliedschaft oder deren Beendigung bindend wirken. Der Verweis im neuen Art. 35 
soll hierfür die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die nicht berufsunfähigen Ju-
niormitglieder schaffen. Die Regelung für die Absolventinnen und Absolventen soll da-
mit im Einzugsbereich der Bayerischen Architektenkammer künftig der Systematik fol-
gen, wie sie schon für die in der Architekten- und Stadtplanerliste eingetragenen nicht 
berufsunfähigen Personen und damit die Pflichtmitglieder der Bayerischen Architekten-
kammer gilt. Der bisherige Zugangsweg ins Versorgungswerk ohne Einbindung und 
fachliche Prüfung durch die Architektenkammer als für die Auslegung des Berufsrechts 
maßgebende Stelle wird künftig entfallen. Die Neuregelung des Zugangswegs soll auch 
verhindern, dass die Entscheidung des Versorgungswerks über die Aufnahme in die 
Bayerische Architektenversorgung und die spätere Entscheidung bei der Bayerischen 
Architektenkammer bzw. durch deren Eintragungsausschuss über die Aufnahme in die 
Architekten oder Stadtplanerliste divergieren. Damit soll künftig eine berufsstandnahe 
Beurteilung bereits zu Beginn der berufspraktischen Tätigkeit und nicht erst mit Eintra-
gung in die Architektenliste sichergestellt werden. Dies stellt auch eine gleichmäßige 
Handhabung und Auslegung für den Zugang ins Versorgungswerk und in die Architek-
tenkammer im Interesse der Beteiligten sicher. 
Eine Erweiterung des Kreises der Absolventinnen und Absolventen mit Zugang zum 
Versorgungswerk und damit auch einer Befreiungsmöglichkeit von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 5 des Sechsten Buchs Sozialgesetz-
buch ist mit der Änderung nicht verbunden, da schon bislang diese Befreiungsfähigkeit 
aufgrund der Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk für diese Personengruppe be-
stand und sich lediglich der Zugangsweg, nicht aber der Personenkreis verändert. 
Mit der Änderung ergibt sich ein weitgehender Gleichklang mit den entsprechenden 
Regelungen zur Mitgliedschaft der Juniormitglieder im Versorgungswerk bei den über 
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Staatverträge eingebundenen Ländern Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Diese ha-
ben die Juniormitgliedschaft in ihren Ländern 2021 und 2022 eingeführt. Die entspre-
chenden Staatsverträge zur Mitgliedschaft der Juniormitglieder in der Bayerischen Ar-
chitektenversorgung sind bereits geändert worden (vgl. Staatsvertrag zwischen dem 
Freistaat Bayern und dem Land Niedersachsen zur Änderung der Staatsverträge über 
die Zugehörigkeit der Niedersächsischen Architekten zur Bayerischen Architektenver-
sorgung vom 8. April/3. Mai 2022, GVBl. S. 658, 724) oder sind derzeit im Änderungs-
verfahren (Drs. 18/27836).  
Zu Nr. 2 (Art. 36 Abs. 2 Nr. 2) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Zu Nr. 3 (Art. 56 Abs. 11 neu) 
Der neue Art. 56 Abs. 11 umfasst die Übergangsbestimmungen für die Absolventinnen 
und Absolventen, die zum Zeitpunkt der Neuregelung des Art. 35 ihre berufspraktische 
Tätigkeit durchführen.  
Nach Satz 1 sollen Absolventinnen und Absolventen, die ihre berufspraktische Tätigkeit 
durchführen und nach Art. 35 Satz 2 in der bisher geltenden Fassung Mitglied des Ver-
sorgungswerks wurden, aber nicht Juniormitglied der Bayerischen Architektenkammer 
werden, ihre Mitgliedschaft nach den bislang geltenden Bestimmungen für die Mitglied-
schaft in der Bayerischen Architektenversorgung fortsetzen.  
Die Änderung und Beendigung der Mitgliedschaft im Versorgungswerk sollen sich wie 
bisher nach den jeweils geltenden Regelungen der Bayerischen Architektenversorgung 
für Absolventinnen und Absolventen richten, die weitgehend durch Satzungsrecht be-
stimmt sind. Art. 10 Abs. 2 bleibt insoweit unberührt. Dabei obliegt der Bayerischen Ar-
chitektenversorgung für diesen Personenkreis weiter die Überprüfung der Vorausset-
zungen nach Art. 35 Satz 2 in der bisher geltenden Fassung sowie der hierzu erlasse-
nen jeweiligen satzungsrechtlichen Bestimmungen. Maßgeblich soll nach Satz 2 für die 
Inanspruchnahme der bisherigen Regelung der Tag des Zugangs der schriftlichen Mit-
teilung über das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen beim Versorgungs-
werk sein.  
Aufgrund der ohnehin zeitlichen Befristung der Absolventenmitgliedschaft nach § 15 
Abs. 2 der Satzung auf vier, längstens jedoch mit Vorliegen der dort abschließend ge-
nannten Gründe auf acht Kalenderjahre und sechs Monate wirken die Übergangsbe-
stimmungen und damit ein Nebeneinander der früheren Regelungen über den direkten 
Zugangsweg ins Versorgungswerk und der Neuregelung des Zugangs ins Versor-
gungswerk über die Liste der Juniormitglieder bei der Bayerischen Architektenversor-
gung nur temporär.  
Sofern Absolventinnen oder Absolventen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Art. 35 neu bereits Mitglied des Versorgungswerks sind, sich bereits zu diesem Zeit-
punkt oder danach in die Liste der Juniormitglieder eintragen lassen, soll deren weitere 
Mitgliedschaft im Versorgungswerk an das Bestehen der Juniormitgliedschaft anknüp-
fen (Satz 3). Die Regelung zur Löschung der Eintragung aus der Liste der Juniormit-
glieder nach längstens acht Jahren und sechs Monaten in Art. 12 Abs. 3 Satz 4 
Nr. 3 BauKaG ist der bisherigen Regelung für die befristete Mitgliedschaft im Versor-
gungswerk als Absolventin oder Absolvent (§ 15 Abs. 2 und 6 der Satzung) nachemp-
funden. Die Bestimmungen für die Personengruppe der Absolventinnen und Absolven-
ten in der Übergangsregelung und für die Juniormitglieder wären damit weitgehend de-
ckungsgleich, sodass bei einer (späteren) Eintragung in die Liste der Juniormitglieder 
in Bezug auf die Dauer der Mitgliedschaft im Versorgungswerk für diese Personen-
gruppe keine Nachteile entstehen. 
 
Zu Nr. 4 (Art. 57) 
Zu Buchst. a (Überschrift) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Aufhebung von Abs. 3. 
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Zu Buchst. b (Art. 57 Abs. 3) 
Abs. 3 ist aufgrund Zeitablaufs obsolet geworden und kann aufgehoben werden. Zudem 
wird dadurch ein Widerspruch zum neu eingeführten Art. 56 Abs. 11 vermieden.  
 
Zu § 4 (Änderung der BayBO) 
Zu Nr. 1 (Art. 56 Satz 1) 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
Zu Buchst. a (Art. 56 Satz 1 Nr. 6) 
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 
wurde mit Wirkung vom 1. Juni 2012 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 1 Satz 2 des Geset-
zes v. 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212). Es wurde abgelöst durch das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012, in Kraft getreten am 1. Juni 2012. Der 
Verweis bedarf daher einer redaktionellen Anpassung. 
Zu Buchst. b (Art. 56 Satz 1 Nr. 8) 
Die redaktionelle Änderung ist dadurch begründet, dass die Vorschriften über überwa-
chungsbedürftige Anlagen mit Wirkung zum 16. Juli 2021 aus dem Produktsicherheits-
gesetz ausgegliedert wurden. Sie sind seither im Gesetz über überwachungsbedürftige 
Anlagen (ÜAnlG) vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3162) geregelt. Der Verweis in 
das Produktsicherheitsrecht bedarf daher einer Anpassung. Die Erlaubnispflicht für die 
Errichtung und den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen selbst ergibt sich aus 
§ 18 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV). 
Zu Nr. 2 (Art. 61) 
Die Änderungen in Nr. 1 passen den Artikel punktuell an europarechtliche Vorgaben an, 
die aus der geänderten MBO und der Richtlinie 2005/36/EG herrühren. 
Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa (Art. 61 Abs. 3 Satz 1) 
Die Änderung bezweckt im Kern den Abbau von formalen Beschränkungen, die aus 
Art. 2, 3 des Bayerischen Ingenieurgesetzes (BayIngG) i. V. m. Art. 5 BayIngG herrüh-
ren. Die MBO sieht in § 65 Abs. 3 Nr. 1 MBO vor, dass bereits ein inländischer oder 
auswärtiger berufsqualifizierender Hochschulabschluss der Fachrichtung Bauingeni-
eurwesen zu einer beschränkten Bauvorlageberechtigung berechtigt. Berufserfahrung 
wird – wie bisher – nicht vorausgesetzt. Absolventen inländischer Studiengänge erhal-
ten die Befugnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ im 
Regelfall mit dem Zeugnis über Studienabschluss. Für sie ändert sich de facto nichts. 
Mit der geänderten Formulierung wird erreicht, dass Ausländer bei Vorliegen eines ent-
sprechenden Studienabschlusses unabhängig von dem nach wie vor genehmigungs-
pflichtigen Führen der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“/„Ingenieur“ bauvorlageberech-
tigt sind. Mit der Änderung geht somit Bürokratieabbau einher, da für die Bauvorlage-
berechtigung lediglich ein erfolgreicher Studienabschluss mit der entsprechenden Min-
destpunktezahl im Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayIngG nachzuweisen ist. Die von der MBO 
in § 65 Abs. 4 geforderte Verzeichnispflicht für derartige Absolventen wird nicht über-
nommen, da keine Abkehr vom bisherigen System beabsichtigt ist.  
Die bisherigen in Abs. 3 Nr. 1 bis 5 bestehenden Vorgaben werden belassen. 
Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb (Art. 61 Abs. 3 Satz 2) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Zu Buchst. b (Art. 61 Abs. 5) 
Es handelt sich um eine Neufassung der bisherigen Fiktionsregelung und Umsetzung 
der geänderten MBO-Vorgaben. 
Zu Buchst. b Doppelbuchst. aa (Art. 61 Abs. 5 Satz 4 neu) 
Die Neufassung orientiert sich an den Vorgaben von Art. 51 Abs. 2 der Richtlinie 
2005/36/EG, wonach das Verfahren für die Prüfung eines Antrags auf Zulassung zu 
einem reglementierten Beruf innerhalb kürzester Zeit, spätestens jedoch drei Monate 
nach Einreichung der vollständigen Unterlagen der betreffenden Person abgeschlossen 
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sein muss. Dabei kann die Frist um (maximal) einen Monat verlängert werden. Hinter-
grund ist, dass nach Auffassung der KOM der Beruf des Ingenieurs mit der einer be-
stimmten Gruppe vorbehaltenen Tätigkeit von Personen mit Bauvorlageberechtigung 
unter Kapitel I der Richtlinie 2005/36/EG zusammenfällt, und damit Art. 51 der Richt-
linie 2005/36/EG Anwendung findet. Daher darf die Frist höchstens um einen Monat 
verlängert werden. Der bisherige Verweis auf Art. 42a BayVwVfG sah eine „angemes-
sene“ Verlängerung vor, was von der KOM beanstandet wurde. 
Zu Buchst. b Doppelbuchst. bb (Art. 61 Abs. 5 Satz 5) 
Der neue Satz 5 setzt § 65a Abs. 4 der MBO um. Diese Regelung bringt das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung bei bereits erfolgter Listeneintragungen zum Ausdruck und 
liegt im Interesse aller Beteiligten hinsichtlich des Bürokratieabbaus. 
Zu Buchst. c (Art. 61 Abs. 6 bis 8 alt) 
Die Aufhebung dieser Absätze war nötig, da die Regelungen von der KOM ausdrücklich 
bemängelt wurden (s. o.). Die weggefallenen Regelungen werden im Wesentlichen 
durch die neuen Art. 61a und 61b BayBO ersetzt. 
Zu Buchst. d (Art. 61 Abs. 9 alt) 
Die Änderung der Verweisung ist aufgrund der der Änderung nach Nr. 1 Buchst. c er-
forderlich. Die Ersetzung der Angaben nimmt Bezug auf die neuen Vorschriften Art. 61a 
und Art. 61b. 
Zu Buchst. e (Art. 61 Abs. 10 alt) 
Die Änderung der Verweisung ist aufgrund der Änderung nach Nr. 1 Buchst. c erforder-
lich 
 
Zu Nr. 3 (Art. 61a und 61b neu) 
Art. 61a – Bauvorlageberechtigung Staatsangehöriger anderer Mitgliedsstaaten 
Der neue Artikel setzt die Vorgaben der § 65a bis § 65c MBO um und fasst sie in einer 
eigenen Regelung für in Bayern niedergelassene Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates zusammen. 
Abs. 1 
Abs. 1 setzt § 65a Abs. 2 MBO um. Geregelt wird, dass für die Eintragung in die Liste 
nach Art. 61 Abs. 5 eine Gleichwertigkeit beim auswärtigen Hochschulabschluss im 
Vergleich zum Ingenieur nach Art. 61 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 nachgewiesen werden muss. 
Im Übrigen gilt, dass die Anforderungen des Art. 61 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 bezüglich der 
Berufspraxis nachgewiesen werden müssen. Die KOM hat hier im Zuge eines Kompro-
misses von ihren ursprünglichen Forderungen Abstand genommen, dass zwei Jahre 
Berufserfahrung und qualifizierter Hochschulabschluss nicht kumulativ gefordert wer-
den dürfen. Das deckt sich mit Art. 13 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, wonach 
bei Vorliegen von Befähigungs- und Ausbildungsnachweisen der Aufnahmestaat den 
Antragstellern die Aufnahme und Ausübung des Berufs unter denselben Voraussetzun-
gen wie Inländern gestattet. Der Kompromiss war möglich, weil ein differenziertes ge-
stuftes System der Bauvorlageberechtigung in der MBO eingeführt wurde. Letztlich 
wurde damit von der MBO teilweise das schon bestehende bayerische Regelungssys-
tem mit der kleinen Bauvorlageberechtigung übernommen. 
Abs. 1 Satz 2 setzt § 65a Abs. 4 MBO und die europarechtlichen Vorgaben zur Bear-
beitungsfrist der Anträge nach Art. 51 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG um. Damit ist 
auch die gegenseitige Anerkennung bei bereits erfolgter Listeneintragung sicherge-
stellt. 
Die Gleichwertigkeit der Anforderungen kann von der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau über das „Beratungszentrum“ des zuständigen Herkunftsmitgliedsstaates nach 
Art. 57b Abs. 3 Alternative 1 der Richtlinie 2005/36/EG ermittelt werden, soweit die aus-
wärtigen Hochschulabschlüsse nicht der automatischen Anerkennung unterliegen. Die 
„Beratungszentren“ der Herkunftsstaaten lösen die „Kontaktstellen“ ab (vgl. Erwägungs-
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grund 28 der Richtlinie 2013/55/EU). Für die Bundesrepublik ist das „EU-Beratungs-
zentrum“ des Bundesinstituts für Berufsbildung Bonn zuständig, welches im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung tätig wird. 
Abs. 2 
Zentrale Neuerung ist die Berücksichtigung von Ausbildungsnachweisen nach Abs. 2 
Satz 1, mit denen eine Listeneintragung bei Vorlage dieser Nachweise erfolgen kann. 
Mit Abs. 2 werden die Vorgaben von § 65a Abs. 3 MBO umgesetzt, die im Wesentlichen 
auf Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG basieren. 
Dazu muss – kumulativ –, gemäß den Vorgaben des Art. 13 Abs. 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG, falls die Ausbildung im Herkunftsstaat reglementiert war, ein Ausbil-
dungsnachweis nach Art. 11 der Richtlinie 2006/36/EG vorgelegt werden, der die Vo-
raussetzungen des Art. 13 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG bescheinigt. Zudem 
gilt, dass die berufspraktische Tätigkeit mit den Anforderungen des Art. 61 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 vergleichbar sein muss, also eine zweijährige praktische Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Entwurfsplanung von Gebäuden vorliegt. Die Feststellung der Vergleichbarkeit der 
auswärtigen berufspraktischen Tätigkeit obliegt der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau. Dies ist ein Teil der Kompromisslösung. 
Für diejenigen Antragsteller, die sich aus einem Herkunftsstaat niedergelassen haben, 
in dem die Berufsausübung hinsichtlich der Bauvorlageberechtigung nicht reglementiert 
ist, gilt gemäß den Vorgaben des Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG, die durch 
die Richtlinie 2013/55/EU neu gefasst wurden, dass eine Eintragung unter den Voraus-
setzungen des Abs. 2 Satz 2 erfolgt. Danach muss – kumulativ – neben einem Ausbil-
dungsnachweis nach Art. 11 der Richtlinie 2006/36/EG, der die Voraussetzungen des 
Art. 13 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG bescheinigt, lediglich nachgewiesen 
werden, dass der Beruf ein Jahr lang vollzeitbeschäftigt oder während einer entspre-
chenden Gesamtdauer in Teilzeit während der vorhergehenden zehn Jahre in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder einem gleichgestellten Staat ausgeübt wurde und 
dass keine wesentlichen Unterschiede zu den Voraussetzungen des Art. 61 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 1 vorliegen. Es kommen damit auch Ausbildungsberufe in Betracht, wenn 
diese nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaates für die unbeschränkte Befähigung 
zur Erstellung von Bauvorlagen genügen. Dass diese Fallgestaltungen für Ausbildungs-
berufe eher hypothetischer Natur sein mögen, liegt in der Natur der Sache, die Auf-
nahme der Regelungen war jedoch von der KOM ausdrücklich gewünscht. Hintergrund 
ist, dass Nachweise nach Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG weit gefasst sind und bei-
spielsweise auch regelmäßig Diplome erfassen (vgl. Begriffsbestimmungen in Art. 3 
Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG). Die Feststellung der Gleichwertigkeit hin-
sichtlich der Anforderungen gemäß Satz 2 obliegt im konkreten Einzelfall entsprechend 
der Ausführungen zu Satz 1 der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, gegebenenfalls 
unter Beteiligung des zuständigen Beratungszentrums. 
Abs. 2 Satz 3 setzt § 65b Abs. 4 MBO um.  
Abs. 3 
Abs. 3 setzt die Vorgaben des § 65b MBO um. 
Im Wesentlichen wird in Abs. 3 geregelt, dass Antragstellerinnen und Antragsteller Un-
terlagen nach Art. 50 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit deren An-
hang VII Nr. 1 Buchst. a und b Satz 1 sowie auf Anforderung nach Anhang VII Nr. 1 
Buchst. b Satz 2 dieser Richtlinie vorzulegen haben. Sollten sie hierzu nicht in der Lage 
sein, wendet sich die Bayerische Ingenieurekammer-Bau zur Beschaffung der erforder-
lichen Unterlagen an das Beratungszentrum nach Art. 57b der Richtlinie 2005/36/EG, 
die zuständige Behörde oder eine Ausbildungsstelle des Herkunftsmitgliedstaates.  
Des Weiteren kann bei Ausbildungsnachweisen gemäß Art. 50 Abs. 3 der Richtli-
nie 2005/36/EG die Bayerische Ingenieurekammer-Bau bei berechtigten Zweifeln von 
der zuständigen Stelle des Ausstellungsstaates die Überprüfung der Kriterien gemäß 
Art. 50 Abs. 3 Buchst. a bis c der Richtlinie 2005/36/EG verlangen.  
Die auf Verlangen übermittelten Unterlagen und Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vor-
lage nicht älter als drei Monate sein. Der Informationsaustausch erfolgt über das Bin-
nenmarkt-Informationssystem (IMI). 
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Neben den nach Art. 50 der Richtlinie 2005/36/EG vorzulegenden Unterlagen gelten 
Art. 12 und 13 BayBQFG entsprechend. Dies betrifft vor allem die Form des Antrags 
auf Eintragung, die einzureichenden Unterlagen und das diesbezügliche Verfahren. Zu-
ständig ist die Bayerische Ingenieurekammer-Bau. Durch den Verweis auf 
Art. 13 BayBQFG wird auch die Fristvorgabe der Richtlinie 2005/36/EG in Art. 51 Abs. 2 
eingehalten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Satz 4 BayBQFG). Eine Genehmigungsfiktion ist nicht 
vorgesehen (Abs. 3 Satz 8). 
Abs. 4 
Abs. 4 setzt § 65b Abs. 3 MBO um. In Abs. 4 wird die Verpflichtung zur Ausstellung 
einer Bescheinigung über die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten gere-
gelt. Die Bescheinigungsvorgabe gilt für die Abs. 1 und 2. Mit dieser Bescheinigung 
kann der Vorlageberechtigte im Vollzug seine Berechtigung bei der Genehmigungsbe-
hörde (z. B. bei der unteren Bauaufsichtsbehörde) nachweisen. 
Des Weiteren enthält Abs. 4 konkrete Vorgaben hinsichtlich der Mindestangaben, die 
die Liste der Bauvorlageberechtigten aufweisen muss. Wesentliche Änderungen dieser 
Angaben sind der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau unverzüglich mitzuteilen. Die 
für die Löschung aus Listen geltenden Regelungen des Art. 7 BauKAG gelten auch für 
diese Liste. 
Abs. 5 
Abs. 5 setzt § 65c Abs. 1 MBO um und regelt, wie zu verfahren ist, wenn eine Person 
aufgrund von wesentlichen Unterschieden nicht über eine gleichwertige Berufsqualifi-
kation und über einen Ausbildungsnachweis verfügt, der dem Berufsqualifikationsni-
veau nach Art. 11 Buchst. b, c, d oder e der Richtlinie 2005/36/EG entspricht. Er ermög-
licht Ausgleichsmaßnahmen. Die jeweilige Person erhält ein Wahlrecht zwischen einem 
dreijährigen Anpassungslehrgang oder der Ablegung einer Eignungsprüfung. Dies ent-
spricht den Vorgaben von Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. Abs. 5 Satz 2 setzt Art. 14 
Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG, geändert durch Richtlinie 2013/55/EU, um. 
Abs. 5 Satz 3 stellt durch seinen Verweis auf Art. 11 Abs. 3 Satz 2 BayBQFG klar, dass 
die Eignungsprüfung innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Wahl oder Festsetzung 
abgelegt werden können muss (vgl. Art. 14 Abs. 7 der Richtlinie 2005/36/EG).  
Abs. 6 
Abs. 6 setzt § 65c Abs. 2 MBO um. Abs. 6 Satz 1 enthält eine Ermächtigung zugunsten 
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, die weitere Konkretisierung der Durchführung 
der Ausgleichsmaßnahmen durch Satzung festzulegen. Satz 2 regelt, dass eine solche 
Satzung nach Maßgabe einer Rechtsverordnung gemäß Art. 18 Abs. 4 Satz 2 BauKaG 
zu erlassen ist und der Genehmigung der nach Art. 12 Abs. 6 BauKaG zuständigen 
Aufsichtsbehörde bedarf. Hintergrund ist, dass die KOM im Interesse der Rechtssicher-
heit und der wirksamen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 fordert, dass für alle 
Bestimmungen, die von den Kammern erlassen werden und den Zugang zu Berufen 
oder die Ausübung von Berufen reglementieren, die Zustimmung durch die Aufsichts-
behörde erforderlich ist. Daher reichen reine Ermessensentscheidungen nicht aus 
(S. 48 der mit Gründen versehenen Stellungnahme der KOM vom 15. Februar 2023 zu 
Art. 2 Abs. 1, Art. 3 in Verbindung mit Art. 7, Art. 4 Abs. 5, Art. 7 und Art. 7 Abs. 3 der 
Richtlinie (EU) 2018/958). 
Abs. 7 
Abs. 7 setzt § 65c Abs. 3 MBO um. Durch die Regelung in Abs. 7 Satz 1 wird die grund-
sätzliche Möglichkeit geschaffen, länderübergreifend für eine effiziente und einheitliche 
Regelung zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sorgen zu können. 
Abs. 8 
Abs. 8 Satz 1 stellt über den Verweis auf Art. 61 Abs. 7 BayBO sicher, dass die in 
Art. 24 BauKAG genannten Berufspflichten beachtet werden. Über den Verweis in 
Abs. 8 Satz 2 auf Art. 16 BayBQFG wird klargestellt, dass über die Verfahren zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit eine Landesstatistik geführt wird.  
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Art. 61b – Bauvorlageberechtigung auswärtiger Dienstleister  
Geregelt werden auswärtige Dienstleister, die in Bayern vorübergehend und gelegent-
lich Bauvorlagen erstellen. Die Legaldefinition des auswärtigen Dienstleisters orientiert 
sich dabei an Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BauKAG, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtli-
nie 2005/36/EG sowie Art. 61 Abs. 7 Satz 1 a. F. Der Artikel setzt die Vorgaben von 
§ 65d MBO um, der wiederum der Umsetzung von Art. 5 der Richtlinie 2005/36/EG 
dient, die durch die Richtlinie 2013/55/EU geändert wurde. 
Abs. 1 
Abs. 1 definiert den auswärtigen Dienstleister, der sich zur vorübergehenden und gele-
gentlichen Erstellung von Bauvorlagen nach Bayern begibt. Die Eintragung in das 
Dienstleisterverzeichnis ist dabei nicht konstitutiv, sondern nur deklaratorisch zu verste-
hen. Diese Eintragung pro forma dient dazu, die Berufspflichten zu kontrollieren. Bei 
der Eintragung hat die Bayerische Ingenieurekammer-Bau darauf zu achten, dass für 
den Dienstleister keine Kosten entstehen dürfen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 
2005/36/EG. Eine Eintragung in die Liste nach Art. 61 Abs. 5 ist nicht vorgesehen.  
Abs. 2 
Abs. 2 Satz 1 basiert auf § 65d Abs. 2 MBO und orientiert sich an den Vorgaben von 
Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG zur erstmaligen Erbringung von Dienstleistun-
gen. Satz 2 basiert auf Art. 7 Abs. 2a der Richtlinie 2005/36/EG; der Zugang ist dem-
nach im gesamten Hoheitsgebiet der Bundesrepublik gestattet, wenn die Meldung be-
reits in einem beliebigen Bundesland erbracht worden ist. Satz 3 basiert auf § 65d 
Abs. 2 Satz 3 MBO und auf Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Nr. 4 setzt dabei 
die Vorgaben von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG um, wonach bei 
Vorliegen dieser Tatbestandsmerkmale die Dienstleistungsfreiheit nicht aufgrund der 
Berufsqualifikation von den Mitgliedsstaaten eingeschränkt werden kann. Die Möglich-
keit in Nr. 5, einen ausreichenden Versicherungsschutz zu verlangen, basiert auf Erwä-
gungsgrund 9 der Richtlinie 2013/55/EU sowie auf Art. 7 Abs. 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG. Der Begriff „ausreichend“ orientiert sich dabei an Art. 24 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 BauKAG. 
Abs. 3 
Abs. 3 basiert auf § 65d Abs. 3 MBO. In Abs. 3 wird einleitend klargestellt, dass nach 
erfolgter Meldung (Anzeige) die auswärtigen Dienstleister grundsätzlich zur Erstellung 
von Bauvorlagen berechtigt sind. Der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau wird jedoch 
im Weiteren ein Prüfvorbehalt eingeräumt, d. h. ihr steht es frei die mit der Anzeige 
vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. Abs. 3 Satz 2 ist daher als Ermessensvorschrift 
ausgestaltet. 
Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau hat dem Dienstleister die Erstellung von Bau-
vorlagen zu untersagen, wenn er nicht zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, ihm die Ausübung dieser Tätigkeit nach der An-
zeige untersagt wird oder die Voraussetzungen des Art. 61a Abs. 2 Satz 2 nicht erfüllt. 
In einem solchen Fall hat die Bayerische Ingenieurekammer-Bau dem Dienstleister an-
zubieten fehlende Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen durch einen Anpas-
sungslehrgang oder eine Eignungsprüfung auszugleichen (Art. 7 Abs. 4 der Richtli-
nie 2005/36/EG). Sind die Dienstleister in einem Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelas-
sen oder erfüllen die Voraussetzungen nach Art. 61a Abs. 2 Satz 2, darf die Erstellung 
von Bauvorlagen nicht beschränkt werden (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtli-
nie 2005/36/EG). Aufgrund dieser Regelung wird im Rahmen des mit der Europäischen 
Kommission ausgehandelten Kompromisses auf die Umsetzung von Art. 4f (partieller 
Zugang) der Richtlinie 2005/36/EG verzichtet. Für die Bestimmung desselben Berufs 
im Sinne dieses Absatzes wird auf das gestufte System des Art. 61 BayBO verwiesen. 
Satz 3 nimmt insgesamt Bezug auf Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 a. E. 
Abs. 3 Satz 4 setzt § 65d Abs. 3 Satz 4 MBO um. Der Verweis auf Art. 11 BayBQFG ist 
eine redaktionelle Ergänzung. 
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Abs. 4 
Abs. 4 setzt § 61d Abs. 4 MBO um. In Abs. 4 wird die Berechtigung zur Führung von 
Berufsbezeichnungen nach dem Recht des Niederlassungsstaates geregelt. Die Füh-
rung dieser Berufsbezeichnung bleibt in vollem Umfang bestehen. Es ist jedoch darauf 
zu achten, dass eine Verwechslung mit einer inländischen Berufsbezeichnung ausge-
schlossen ist. 
Abs. 5 
Abs. 5 setzt § 61d Abs. 5 MBO um. In Abs. 5 wird bestimmt, dass auswärtige Dienst-
leister zur Beachtung der Berufspflichten verpflichtet sind. 
§ 65 d Abs. 5 Satz 2 MBO, der eine Behandlung der auswärtigen Bauvorlageberechtig-
ten wie Mitglieder der Landes-Ingenieurekammer vorsah, wurde für Bayern nicht über-
nommen, weil die Mitgliedschaft in der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau freiwillig ist 
(Abs. 5) 
Abs. 6 
Bei Abs. 6 Satz 1 erstreckt sich der Verweis auf Art. 61 Abs. 7 wegen Erwägungs-
grund 36 der Richtlinie 2006/123/EG bezüglich des Begriffs des Dienstleistungserbrin-
gers auf alle natürlichen oder juristischen Personen mit der Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedsstaates, die in einem Mitgliedsstaat eine Dienstleistungstätigkeit ausüben, ent-
weder unter Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit oder des freien Dienstlei-
tungsverkehrs. Der Begriff des Dienstleistungserbringers sollte sowohl die Fälle erfas-
sen, in denen die Leistung grenzüberschreitend im Rahmen des freien Dienstleistungs-
verkehrs erbracht wird, als auch die Fälle, in denen sich ein Marktteilnehmer in einem 
anderen Mitgliedsstaat niederlässt, um dort Dienstleistungstätigkeiten zu erbringen. 
Abs. 6 Satz 2 setzt § 61d Abs. 6 MBO um. 
Zu Nr. 4 (Art. 62 Abs. 3) 
Zu Buchst. a (Art. 62 Abs. 3 Satz 3) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Mit dem Verweis auf Art. 61b wird 
das Verfahren auch bei Tragwerksplanern nach Art. 62a Abs. 1 und Brandschutzpla-
nern nach Art. 62b Abs. 1 Nr. 1 an die geänderte Systematik angepasst und damit ein 
Gleichlauf erzeugt. Auch dort genügt über den Verweis in Art. 61b Abs. 2 Satz 3 ein 
Ausbildungsnachweis nach Art. 61a Abs. 2 Satz 2. 
Zu Buchst. b (Art. 62 Abs. 3 Satz 4) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
 
Zu § 4 Nr. 1 bis 3 
Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. EU Nr. L 173 S. 25) sowie 
der VerhBek vom 28. Juli 2020 (Az. B II 2 – G6/20-1) 
I. Erforderlichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Die Bayerische Bauordnung enthält materielle Anforderungen, die bei der Errich-
tung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen zu erfüllen sind und regelt das 
bauaufsichtliche Verfahren sowie die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichts-
behörden. 
Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 2018,958 sind die 
Art. 61 bis 61b BayBO relevant, die die Bauvorlageberechtigung regeln, die für die 
Errichtung und Änderung von Gebäuden erforderlich ist.  
Die Bauvorlageberechtigung beinhaltet das Recht, Bauvorlagen für verfahrens-
pflichtige bauliche Anlagen eigenverantwortlich zu erstellen oder erstellen zu lassen 
und bei den Bauaufsichtsbehörden einzureichen. Soweit keine Baugenehmigung 
erforderlich ist oder im bauaufsichtlichen Verfahren Anforderungen an die beantrag-
ten Bauvorhaben nicht geprüft werden, hat die bauvorlageberechtigte Person zu-
sammen mit der Bauherrschaft die alleinige Verantwortung für die Einhaltung auch 
dieser Regelungen. 
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Bei der Frage, wer bauvorlageberechtigt ist, wird in Art. 61 BayBO wie folgt diffe-
renziert: 
─ Architekten und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetra-

gene Personen sind umfassend bauvorlageberechtigt. 
─ Personen, die Angehörige der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bau-

ingenieurwesen sind oder die Absolventen einer Ausbildung sind, die dazu be-
rechtigt, die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen zu dürfen, 
aber noch keine ausreichende Berufserfahrung nachweisen können, staatlich 
geprüfte Techniker der Fachrichtung Bautechnik und Handwerksmeister des 
Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs sind für kleinere in Art. 61 
Abs. 3 Satz 1 BayBO aufgeführte Bauvorhaben bauvorlageberechtigt. 

─ Vorlageberechtigt sind nach Art. 61 Abs. 4 Nr. 1 BayBO Personen, die unter 
Beschränkung auf ihr Fachgebiet Bauvorlagen erstellen, die üblicherweise von 
Fachkräften mit einer anderen Ausbildung als sie Architekten oder in die Liste 
der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragene Personen haben, aufge-
stellt werden. 

─ Personen mit der Qualifikation für ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 10 in der 
Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt bau-
technischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst, für ihre Tätigkeit für ihren 
Dienstherrn 

─ Personen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studi-
ums der Fachrichtung Architektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG) oder Bauingenieurwesen nachweisen, danach mindestens 
zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig 
gewesen sind und Bedienstete oder Bediensteter einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts sind, für die dienstliche Tätigkeit 

─ Personen, die die Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ 
führen dürfen, für die mit der Berufsaufgabe verbundenen baulichen Änderun-
gen von Gebäuden 

─ Personen, die einen Studiengang der Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den 
das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als gleichwertig mit den 
Anforderungen des Art. 61 Abs. 3 Satz 1 BayBO anerkannt hat, erfolgreich ab-
geschlossen haben, für die Bauvorhaben nach Art. 61 Abs. 3 BayBO, sofern sie 
in Holzbauweise errichtet werden 

Die Anforderungen an ein Bauingenieurstudium, das zur Eintragung in die Liste der 
bauvorlageberechtigten Ingenieure berechtigt, werden im Bayerischen Ingenieur-
gesetz bestimmt. Dabei ist es gleichgültig, ob das Studium an einer deutschen oder 
einer ausländischen Hochschule abgelegt wurde. 
Darüber hinaus sind Personen bauvorlageberechtigt, die den Beruf einer bauvorla-
geberechtigten Person ein Jahr lang in Vollzeit oder während einer entsprechenden 
Gesamtdauer in Teilzeit während der vorhergehenden zehn Jahre in Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder einem gleichgestellten Staat ausgeübt haben, so-
fern der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist. 
Personen, die aufgrund von wesentlichen Unterschieden nicht über eine gleichwer-
tige Berufsqualifikation verfügen, können nach Art. 61a Abs. 5 BayBO entweder ei-
nen dreijährigen Anpassungslehrgang absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
legen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Bayerische Ingenieurkammer-
Bau sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung verlangen. 
Personen, die nur eine vorübergehende und gelegentliche Erstellung von Bauvor-
lagen beabsichtigen (sogenannte Dienstleisterinnen oder Dienstleister), haben 
nach Art. 61b Abs. 2 Satz 3 BayBO eine Bescheinigung vorzulegen, dass sie in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem diesem durch Abkommen 
gleichgestellten Staat rechtmäßig zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit nieder-
gelassen sind und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage 
der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist. Sie sind ebenfalls 
umfassend bauvorlageberechtigt. 
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Die weiteren Regelungen in den Art. 61 bis 61b BayBO regeln das Verfahren zur 
Eintragung in die Listen und Verzeichnisse der bauvorlageberechtigten Ingenieure 
und die Pflichten der eingetragenen Personen.  
Eintragungen in die Listen und Verzeichnisse der bauvorlegeberechtigten Ingenieu-
rinnen und Ingenieure sind nicht erforderlich, soweit bereits eine Eintragung in ei-
nem anderen Land besteht. 

II. Beachtung des Diskriminierungsverbots nach Art. 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 
Nach Art. 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, 
dass Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen der Zugang zu reglementier-
ten Berufen oder deren Ausübung beschränkt wird, weder eine direkte noch eine 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes 
darstellen  
Die Bayerische Bauordnung enthält keine Regelungen, die an die Staatsangehörig-
keit anknüpfen. Soweit Personen betroffen sind, die in einem anderen Staat ein 
Hochschulstudium absolviert haben oder die in einem anderen Staat zulässiger-
weise den Beruf einer bauvorlageberechtigten Person ausüben, stellen die Rege-
lungen der Art. 61a bis 61b BayBO sicher, dass keine darin begründete Benachtei-
ligung erfolgt. 

III. Rechtfertigung durch Ziele des Allgemeininteresses gemäß Art. 6 der Richtli-
nie (EU) 2018/958 
Wie sich unmittelbar aus Erwägungsgrund 17 der Richtlinie (EU) 2018/958 sowie 
aus der Judikatur des EuGH ergibt, sind insbesondere die öffentliche Sicherheit, die 
öffentliche Ordnung, die öffentliche Gesundheit, der Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher sowie der Dienstleistungsempfänger als Ziele des Allgemeininte-
resses anerkannt, die Beschränkungen der Personenverkehrsfreiheiten des Ge-
meinschaftsrechts vom Grundsatz her rechtfertigen können. 
Die Art. 61 bis 61b BayBO bezwecken den Schutz besonders wichtiger Gemein-
schaftsgüter.  
Die Beschränkung der umfassenden Bauvorlageberechtigung auf Architekten und 
Personen mit einem abgeschlossenen Studium des Bauingenieurwesens und aus-
reichender anschließender Berufserfahrung dient 
─ dem Schutz der Verbraucher (sowohl Nutzer der baulichen Anlage als auch 

Dritte) vor Gefahren für Leib und Leben, die durch unsichere Gebäude entste-
hen könnten, 

─ dem Schutz der Dienstleistungsempfänger, da fehlerhafte Bauvorlagen zu er-
heblichen finanziellen Folgen führen können, wenn entsprechend den einge-
reichten Unterlagen errichtete Anlagen zurückgebaut oder an nicht berücksich-
tigte Anforderungen angepasst werden müssen, 

─ dem Schutz der Umwelt, da nur ein Teil des materiellen (Umwelt-)Rechts im 
bauaufsichtlichen Verfahren geprüft wird und im Übrigen die bauvorlageberech-
tigte Person neben der Bauherrschaft die Verantwortung trägt, 

─ dem Schutz der städtischen Umwelt, da nur mit einer ausreichenden Ausbildung 
und Erfahrung gute städtebauliche Qualität erreicht werden kann. 

IV. Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß Art. 7 der Richtli-
nie (EU) 2018/958 
1. Berücksichtigung der Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemein-

interesses verbundenen Risiken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungs-
empfänger, einschließlich Verbraucher, Berufsangehörige und Dritte (Abs. 2 
Unterabs. 1 Buchst. a) 
Wie unter III. dargestellt sind für Dienstleistungsempfänger einschließlich Ver-
braucher mit einer Schlechtleistung der Bauvorlageberechtigten erhebliche ge-
sundheitliche und finanzielle Risiken verbunden. Die mit den Anforderungen an 
die Berufsqualifikation verbundenen Kosten für die Bauvorlageberechtigten sind 
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angesichts dieser Risiken angemessen und dienen auch dem Schutz der Bau-
vorlageberechtigten vor straf- und zivilrechtlichen Folgen einer Schlechtleis-
tung. 

2. Berücksichtigung, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner 
Art, etwa die Regelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsi-
cherheit oder des Verbraucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte 
Ziel zu erreichen (Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. b) 
Die allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen dienen zwar dem Ziel, Empfän-
ger von Dienstleistungen für finanzielle Folgen von Schlechtleistungen zu ent-
schädigen. Sie bieten aber keinen Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen. Auch der Schutz der Umwelt und der städtischen Umwelt erfordert eine 
präventive Gefahrenabwehr, die durch bestehende Regelungen nicht hinrei-
chend gewährleistet ist. 

3. Berücksichtigung der Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessen-
heit zur Erreichung des angestrebten Ziels und ob sie diesem Ziel tatsächlich in 
kohärenter und systematischer Weise gerecht werden und somit den Risiken 
entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifi-
ziert wurden (Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. c) 
Die durch die geforderte Hochschulausbildung vermittelten Kenntnisse über 
technische und rechtliche Erfordernisse bei der Errichtung baulicher Anlage und 
die anschließende Berufserfahrung sind zur Erreichung der im Allgemeininte-
resse unter III. beschriebenen Ziele geeignet. Sie sind angesichts der hohen 
Verantwortung der Bauvorlageberechtigten angemessen. Die Anforderungen 
sind vergleichbar mit anderen Tätigkeitsbereichen wie beispielsweise die Tätig-
keit von Prüfingenieuren, Prüfsachverständigen, Finanzanlagenvermittlern oder 
Vermessungsingenieuren. 
Die Regelungen sind geeignet und erforderlich, im Ergebnis verhältnismäßig. 

4. Berücksichtigung der Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleis-
tungsverkehr innerhalb der Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher 
und die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen (Abs. 2 Unterabs. 1 
Buchst. d) 
Die vorgesehenen Regelungen beschränken weder das Recht von Verbrau-
chern, Bauvorlageberechtigte aus anderen Staaten zu beauftragen, noch das 
Recht von Bauvorlageberechtigten aus anderen Staaten, Leistungen in Bayern 
anzubieten. Da die Berufsqualifikationen auswärtiger Bauvorlageberechtigter 
gleichwertig sein müssen, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, 
dass auch die Dienstleistungen gleichwertig sind. 

5. Berücksichtigung der Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Errei-
chung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels; für die Zwecke dieses Buch-
stabens, wenn die Vorschriften nur durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt 
sind und sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen dem Be-
rufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich deshalb nicht ne-
gativ auf Dritte auswirken, prüfen die Mitgliedstaaten insbesondere, ob das Ziel 
durch Maßnahmen erreicht werden kann, die gelinder sind, als die Tätigkeiten 
vorzubehalten (Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. e) 
Aufgrund der großen Gefahren, die durch die Umsetzung von Planungen von 
nicht ausreichend qualifizierten Bauvorlageberechtigte für Leben und Gesund-
heit von Verbrauchern und andere unter III. genannte wichtige Rechtsgüter ent-
stehen können, ist ein geringeres Mittel als die Festlegung einer Berufsqualifi-
kation nicht erkennbar. Die vorgesehenen Berufsqualifikationen sind der 
Schwierigkeit der Planungsaufgaben angemessen. Eine andere Bewertung 
ergibt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass die Risiken sich auf das 
Verhältnis zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschrän-
ken, da der Kreis von Personen, die durch falsch geplante Gebäude gefährdet 
werden können, deutlich über die Bauherrschaft hinausgeht. 
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6. Berücksichtigung der Wirkung der neuen oder geänderten Vorschriften, wenn 
sie mit anderen Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder 
deren Ausübung beschränken, kombiniert werden, und insbesondere, wie die 
neuen oder geänderten Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen 
zum Erreichen desselben im Allgemeininteresse liegenden Ziels beitragen und 
ob sie hierfür notwendig sind (Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. f, Abs. 3)  
Für Architektinnen und Architekten, Innen- und Landschaftsarchitektinnen und 
Innen- und Landschaftsarchitekten ergibt sich unverändert eine Fortbildungs-
pflicht nach Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauKAG und eine Versicherungspflicht 
gegen Haftpflichtansprüche aus Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauKAG. 
Die Weiterbildungspflicht ist aufgrund des ständigen Wandels der technischen 
und rechtlichen Anforderungen an Gebäude nötig. Die Versicherungspflicht ist 
erforderlich, da die geforderten Berufsqualifikationen Risiken zwar verringern, 
aber nicht ausschließen können. 
Für die weiteren bauvorlageberechtigten Personen werden entsprechende Ver-
pflichtungen aufgrund des geringeren Gefahrenpotenzials der von ihnen ge-
planten Gebäude nicht begründet. Eine Verpflichtung zur Weiterbildung ergibt 
sich indirekt aus allgemeinen werkvertragsrechtlichen Verpflichtungen, nach de-
nen ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Werk geschuldet 
wird. Dadurch wird regelmäßig eine Weiterbildung erforderlich sein. 
Im Übrigen sind keine Regelungen im Sinne des Art. 7 Abs. 3 der Richtli-
nie (EU) 2018/958 vorgesehen. 

7. Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen dem Umfang der von einem 
Beruf erfassten oder einem Beruf vorbehaltenen Tätigkeit und der erforderlichen 
Berufsqualifikation (Abs. 2 Unterabs. 2 Buchst. a) 
Nur für eine umfassende Bauvorlageberechtigung, die jede Art von Gebäuden 
umfasst, wird die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung Architekt 
oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium des Bauingenieurwesens mit an-
schließender Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäu-
den verlangt. Für einfachere Gebäude werden wie bisher geringere oder andere 
Anforderungen für die Bauvorlageberechtigung gestellt. 

8. Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen der Komplexität der betref-
fenden Aufgaben und der Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, 
im Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation sind, insbesondere in Bezug auf 
Niveau, Eigenart und Dauer der erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung 
(Abs.  2 Unterabs. 2 Buchst. b). 

9. Berücksichtigung der Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf 
alternativen Wegen (Abs. 2 Unterabs. 2 Buchst. c) 
Die Planung von Gebäuden erfordert die Beachtung aller mit der Errichtung und 
Nutzung von Gebäuden verbundenen Anforderungen nicht nur des Baurechts, 
sondern auch anderer Rechtsbereiche wie beispielsweise das Umweltrecht 
oder das Arbeitsstättenrecht. Da ein großer Teil dieser Anforderungen in bau-
aufsichtlichen Verfahren nicht geprüft wird, ist die bauvorlageberechtigte Person 
allein für deren Einhaltung verantwortlich. Daher sind ein Hochschulstudium, 
das die erforderlichen Kenntnisse vermittelt, und eine anschließende Berufser-
fahrung für die umfassende Bauvorlageberechtigung erforderlich. Ausreichend 
ist aber ein Studium mit mindestens vier Studienjahren (Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. a BauKAG).  

10. Berücksichtigung, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätig-
keiten mit anderen Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können (Abs. 2 Un-
terabs. 2 Buchst. d) 
Art. 61 BayBO öffnet die Bauvorlageberechtigung bereits für andere Berufs-
gruppen. Aufgrund der Komplexität der Aufgaben und der damit verbundenen 
Verantwortung der Bauvorlageberechtigten kommt eine weitere Öffnung nicht 
in Betracht. 
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11. Berücksichtigung des Grads an Autonomie bei der Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs und die Auswirkungen von Organisations- und Überwachungs-
modalitäten auf die Erreichung des angestrebten Ziels, insbesondere wenn die 
mit einem reglementierten Beruf zusammenhängenden Tätigkeiten unter der 
Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft ste-
hen (Abs. 2 Unterabs. 2 Buchst. e) 
Die bauvorlageberechtigte Person ist grundsätzlich allein für die ordnungsge-
mäße Erstellung der Bauvorlagen verantwortlich. Ein Vieraugenprinzip vor Ein-
reichung der Bauvorlagen bei den Bauaufsichtsbehörden ist nicht vorgesehen 
und kann damit auch nicht zu geringeren Anforderungen führen. 

12. Berücksichtigung der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die 
die Informationsasymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tat-
sächlich abbauen oder verstärken können (Abs. 2 Unterabs. 2 Buchst. f) 
Wissenschaftliche oder technologische Entwicklungen, die dazu führen, dass 
Bauherren komplexe Gebäude ohne Hilfe von Bauvorlageberechtigten oder mit-
hilfe weniger qualifizierter Bauvorlageberechtigter planen können, sind nicht zu 
erwarten. Angesichts der voraussichtlich weiter zunehmenden Anforderungen 
insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Folgen des Klimawandels ist 
eher mit einer zunehmenden Informationsasymmetrie zu rechnen. 

Zu Nr. 5 (Art. 63 Abs. 1) 
Zu Buchst. a (Art. 63 Abs. 1 Satz 1) 
Art. 63 Abs. 1 Satz 1 schreibt künftig vor, dass die Bauaufsichtsbehörden Abweichun-
gen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener 
Vorschriften zulassen sollen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweili-
gen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarli-
chen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des 
Art. 3 Satz 1, vereinbar sind. Bei inhaltlich unveränderten tatbestandlichen Vorausset-
zungen wird der Ermessensspielraum der unteren Bauaufsichtsbehörden gegenüber 
der bisherigen „Kann-Vorschrift“ zugunsten der Antragsteller eingeschränkt. Die „Soll-
Vorschrift“ des bisherigen Satzes 2, nach der Abweichungen von Art. 6 zugelassen wer-
den sollten, wenn ein rechtmäßig errichtetes Gebäude durch ein Wohngebäude höchs-
tens gleicher Abmessung und Gestalt ersetzt wird, wird um weitere Fallgruppen, in de-
nen Abweichungen in Betracht kommen, ergänzt. Unverändert bleibt, dass eine Abwei-
chung nur auf Grundlage eines inhaltlich begründeten Antrags gewährt werden kann.  
Zu Buchst. b (Art. 63 Abs. 1 Satz 2) 
Satz 2 nennt – lediglich beispielhaft und nicht abschließend – vier Anwendungsfälle, bei 
denen Abweichungen nach Satz 1 insbesondere zugelassen werden sollen: Vorhaben, 
die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen (Nr. 1), Abweichungen von den 
Anforderungen des Art. 6, wenn ein rechtmäßig errichtetes Gebäude durch ein Ge-
bäude höchstens gleicher Abmessung und Gestalt ersetzt wird (Nr. 2; diese bisher nur 
für Wohngebäude geltende Regelung umfasst nun alle Gebäude höchstens gleicher 
Abmessung und Gestalt, die ein rechtmäßig errichtetes Gebäude ersetzen), Vorhaben 
zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien (Nr. 3) und Vorhaben zur 
Erprobung neuer Bau- und Wohnformen (Nr. 4).  
Zu Buchst. c (Art. 63 Abs. 1 Satz 4 neu) 
Die Klarstellung, dass Art. 81a Abs. 1 Satz 2 von den Regelungen des Art. 63 unberührt 
bleibt, gilt unverändert, wird aber nun als eigener Satz 4 angefügt. 
 
Zu § 5 (Inkrafttreten) 
Satz 1 regelt das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes. In Satz 2 wird für die Regelun-
gen zur Juniormitgliedschaft und zu den Personenhandelsgesellschaften der 1. Ja-
nuar 2024 als Zeitpunkt des Inkrafttretens festgelegt. Die Regelungen zur Juniormit-
gliedschaft und zum VersoG sollen zeitgleich in Kraft treten. Der BayAK und der Baye-
rischen Architektenversorgung wird so Zeit zur Umsetzung eingeräumt. Das MoPeG, 
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das die Öffnung der Personenhandelsgesellschaften für freie Berufe ermöglicht, tritt sei-
nerseits erst am 1. Januar 2024 in Kraft (Art. 137 MoPeG). 


